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Zum 11. Erlebnistag Berzdorfer See er-
wartet Sie in bewährter Weise ein buntes 
Programm mit kulturellen, kulinarischen 
und sportlichen Angeboten für Jung und 
Alt, für Aktive und Schaulustige.
Auf der Bühne in Tauchritz wird um 11:00 Uhr 
der 11. Erlebnistag durch Oberbürgermeis-
ter Siegfried Deinege sowie den Oberlausit-
zer Bergleuten und Bergschützen eröffnet.
Genießen Sie mit uns einen Familientag 
am See, einen Tag mit Wellen, Sand, Wind 
und Sonne. Rund um den See, am Nord-, 
Nordoststrand in Deutsch Ossig, Hagen-
werder, Tauchritz und Schönau-Berzdorf, 
haben wir für Sie Orte zum Verweilen, 
zum Mitmachen und zum Genießen ge-
schaffen. Lassen Sie sich mitreißen von 
dem Erlebnisstrom am Berzdorfer See!

Folgendes Bühnenprogramm erwartet 
Sie bereits ab 10:00 Uhr auf der Bühne 
in Tauchritz:
10:00 Uhr: Lausi Saxer - fröhliches Dixie-

landprogramm mit Saxofon
11:00 Uhr: Zünftige Eröffnung mit Fassan-

stich und Böllerschüssen
11:30 Uhr: Original Heideländer Musi-

kanten
13:30 Uhr: Die Kleine Fröhliche Besetzung
15:00 Uhr: JugendShowOrchester 
 Görlitz e. V.
Hier ist ein vielseitiges Show- und Famili-
enprogramm mit Animation, Tanz, Gesang 
und Moderation zu erleben. Das musika-
lische Repertoire reicht dabei von Swing 
und Jazz über Rock, Pop und Schlager 
bis hin zu Volksmusik-Titeln.
Darüber hinaus können sich Kinder ab-
seits der Bühne Tauchritz von 10:00 bis  
14:00 Uhr nach Herzenslust schminken lassen.
Programm auf den Seiten 2 und 3
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Nord-, Nordoststrand
Knackiges Gemüse trifft frischen Fisch
Ein See und ein Strand - das reicht erst 
mal um glücklich zu sein. Aber irgendwann 
kommt der Hunger oder zumindest der 
Appetit. Was dann? Erstmalig wird es am 
Nordstrand eine improvisierte Strandter-
rasse mit Fischgrill und Bar geben. Es gibt 
nur drei frisch zubereitete Grill-Gerichte 
mit Fisch, Gemüse und Bratwurst, deko-
riert auf schönen, weißen Porzellantellern.
Man sitzt bequem und lässt seinen Blick 
schweifen: Strandtreiben, Segelboote, 
Wellen und Lachs auf gegrilltem Gemü-
se. Dazu stimmungsvolle, handgemachte 
Akustikmusik von den Gitarristen Marc 
Winkler (11:00 und 13:30 Uhr) und Ste-
phan Weiße (16:00 Uhr). Ab 18:00 wollen 
wir dann den Tag mit House und Lounge-
musik mit Dwell On ausklingen lassen.

Görlitzer Beach-Cup
Von 10:00 bis 18:00 Uhr findet der Gör-
litzer Beach-Cup statt. Hier kommen alle 
Beachsportfans auf ihre Kosten. Schauen 
Sie vorbei und feuern Sie kräftig mit an! 
Gespielt wird zwei gegen zwei.

Deutsch-Ossig
Erlebnisprogramm auf der CARARI-Wie-
se mit Fotokunst, Musik und Gastronomie
Nach dem großen Erfolg des letztjähri-
gen Projektes „FotoGen - Berzdorfer See“ 
können auch dieses Jahr alle Hobby-, 
Zufalls- oder Profifotografen bei der dies-
jährigen Auflage zum Thema „Mensch und 
See“ mitmachen. Das Projekt startet mit 
einer Einführung um 10:00 Uhr, wird aber 
auch um 12:00, 14:00 und 17:00 Uhr vor-
gestellt und von einem dreiteiligen Foto-
Workshop (Teil I um 11:00 Uhr, Teil II um 
13:00 Uhr, Teil III um 16:00 Uhr) begleitet.
Das Trio „Colour The Sky“ wird in zwei 
Livekonzerten - um 14:30 Uhr und um  
17:30 Uhr - zu erleben sein. Und wer den 
Hüftenschwung fortsetzen möchte, der ist 
ab 18:30 Uhr bis zur Mitternacht bei der Ol-
dieparty mit dabei. Wie man hierzu für gute 
Form, körperliches und seelisches Wohl 
vorsorgen kann, präsentiert von 10:00 bis 
18:00 Uhr die „Wellness-Lounge“ des Ge-
sundheitsnetzwerks Oberlausitz-Nieder-
schlesien.

Geführte Radtour am Berzdorfer See
In diesem Jahr werden die Aussichts-
punkte und die großen Haldenbereiche 
erkundet. Dazu sollten Rad und Fahrer 
topfit sein. Für die Reifen wird eine Min-
destbreite von 32 mm empfohlen. Start ist 
um 13:00 Uhr am CARARI-Stand Deutsch 
Ossig. Dauer ca. 3,5 h.

Way Runner Tours
Schweben Sie durch die Lausitz mit Seg-
way! Way Runner Tours präsentiert sich mit 
einem Segwayparcour in Deutsch Ossig.

7 Meilenstiefel
7 Meilenstiefel - das sind die außerge-
wöhnlichen Trendsportgeräte zum Laufen, 
Joggen, Rennen und Springen. Alles mit ei-
nem Sportgerät, das man sich an die Füße 
schnallt. Vor Ort kann man die Geräte unter 
professioneller Anleitung testen, erlernen, 
ausleihen oder kaufen. Außerdem können 
die Gäste eine Runde ,,Crossboccia“ spie-
len, die 3D-Version von Boule.

daily milk
Das Görlitzer Fashion- und Boardsport-
Geschäft daily milk! präsentiert sich mit 
einer Reihe interessanter Aktivitäten. Im 
Bereich des Neißeeinlaufs (alter Hafen) 
zeigt der Shop die in den letzten Jahren 
populär gewordenen Sportarten wie Long-
boarding, Skateboarding und Stand-Up 

Paddeling. Verleih und Demos sind jeder-
zeit möglich. Zudem gibt es ein Angebot 
von Board-Shorts, Bikinis, Sandalen und 
Sonnenbrillen.

Hagenwerder
Bagger
Technisch interessierte Besucher sind 
ganztags zu einer Besichtigung des 
Schaufelradbaggers eingeladen.

Tauchritz
Eröffnung
Ab 10:00 Uhr - Weiteres auf der Titelseite 
des Amtsblattes.

Stammtisch der Bergleute
Der Stammtisch in Tauchritz ist für alle 
ehemaligen Beschäftigten des Braunkoh-
lenwerkes Oberlausitz/Berzdorf ein ge-
meinsamer Treffpunkt. Besonders freuen 
wir uns über Zeitzeugen aus den Jahren 
1946 bis 1950.

Infostände und Aussichtskran
An den Infoständen von LMBV und dem 
Planungsverband, direkt neben dem Aus-
sichtskran der LMBV gibt es Informatio-
nen zum derzeitigen Planungs- und Ent-
wicklungsstand.

Sportgeschäft Muskelkater
Das Görlitzer Sportgeschäft Muskelkater 
präsentiert sich mit einem Infostand zum 
Thema Joggen, Inlineskating, Nordic Bla-
ding u. v. m.

Info-Stand des Anglerverbands „Elbflo-
renz“ Dresden e. V.
Das Thema Fische und Angeln darf natür-
lich an einem See nicht fehlen. Deshalb 
wird sich der Anglerverband „Elbflorenz“ 
Dresden e. V. und die örtlichen Vereine 
mit einem Informationsstand präsentieren 
und alle Fragen rund um das Thema An-
geln gern beantworten.

Führungen durch das Wasserschloss
Ganztags werden zwischen 10:00 und 
18:00 Uhr regelmäßig Führungen durch 
das Wasserschloss Tauchritz angeboten. 
Gudrun Strübing führt die Gäste und er-
zählt über den Bau und seine Geschich-
te. Beginn der Führung jeweils zur vollen 
Stunde vor dem Wasserschloss.

Führung in der Dorfkirche von Tauchritz
Geführte Besichtigung mit vielen bauhis-
torischen Informationen gibt es von und 
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mit Constanze Hermann. Die Führung (in 
deutscher Sprache) startet 13:00 Uhr. Or-
ganisiert wird die Führung durch die Evan-
gelische Versöhnungskirchengemeinde 
Görlitz.

Orgelmusik in der Dorfkirche von Tauchritz
Um 14:00 Uhr gibt es ein Orgelkonzert 
mit KMD Erich Wilke in der Dorfkirche in 
Tauchritz. Organisiert wird dies durch die 
Evangelische Versöhnungskirchenge-
meinde Görlitz. Der Eintritt ist frei. Eine 
kleine Spende wird am Ende des Konzer-
tes erbeten.

Gastronomische Versorgung
Die gastronomische Versorgung wird 
durch den engagierten Heimatverein 
Tauchritz e. V. (im Schlosshof) mit fri-
schem hausgebackenen Kuchen und das 
Gasthaus Alter Bahnhof Hagenwerder si-
chergestellt.

Blaue Lagune
Blaue Lagune - allein der Name beflügelt 
die Fantasie und lässt unsere Träume 
nach paradiesischem Urlaub ein Stück 
weit Realität werden. Auch in diesem Jahr 
können Badelustige den Strandbereich 
und die Blaue Lagune für erholsame und 
verträumte Sonnenbäder nutzen.
Die Sicherheit am Badestrand wird durch 
die DLRG Bezirk Görlitz e. V. überwacht.
Es erwartet Sie hier den gesamten Erleb-
nistag über ein sportliches und sommer-
leichtes, musikalisches Programm für die 
ganze Familie:
09:00 Uhr: Eröffnung, Beachvolleyballtur-
nier des Oberlausitzer Kreissportbundes
10:00 Uhr: Fußball-Lagunencup der E-
Jugend
11:30 Uhr: Dixieland-Band „Lausi-Saxer“
12:00 Uhr: 1. EUROIMMUN-Cup der ost-
deutschen Motorrad-Trail Meisterschaft 
mit anschließender Siegerehrung
13:30 Uhr: Fußball-Lagunencup der Herren
14:30 Uhr: Görlitzer Karneval- und Tanz-
sportverein
19:00 Uhr: Strandparty mit Musik-Live-
Einlage von Annett
Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Mit 

Torwandschießen, Bastelstraße, Kinder-
schminken, Hüpfburg und Kindereisen-
bahn erwartet die kleinen Besucher ein 
abwechslungsreiches Spaßprogramm.

Programmhinweis für Freitag, den 28. Juni:
19:00 Uhr: JugendShow Orchester Görlitz
21:30 Uhr: Filmvorführung „Agent Ranjit 
rettet die Welt“
23:00 Uhr: Musik & Tanz für Alt und Jung 
mit Wolff Events

1. EUROIMMUN-Cup der ostdeutschen 
Motorrad-Trial Meisterschaft
Die Fahrer der Ostdeutschen Trial Meis-
terschaft haben hier ihr Lager aufgeschla-
gen. Es werden 70 Teilnehmer erwartet, 
die in verschiedenen Sektionen in den 
Bereichen Blaue Lagune, Aussichtsturm 
Schönau-Berzdorf und Jauernick-Busch-
bach ihr Können unter Beweis stellen 
werden. Start für den Wertungslauf ist  
12:00 Uhr an der Blauen Lagune.

Wassersportler des Sportvereins Schö-
nau-Berzdorf informieren
Die Abteilung Wassersport des SV Schö-
nau-Berzdorf lädt zusammen mit der ISG 
Hagenwerder und den Lausitzer Wasser-
sportfreunden ab 10:00 Uhr zur Besichti-
gung des Vereinsgeländes direkt neben 
dem Anleger Blaue Lagune ein. Sie in-
formieren über die Entstehung des Stütz-
punktes und präsentieren die Segel- und 
Paddelboote. Der Görlitzer Shanty-Chor 
gibt ab 15:00 Uhr echtes seemännisches 
Liedgut zum Besten.

Schönau-Berzdorf
Aussichtsturm
Einen wunderbaren Blick eröffnet der Aus-
sichtsturm weit über den gesamten See 
hinweg bis hin nach Polen. Eine Orien-
tierungskarte gibt genaue Auskunft über 
umliegende Ortschaften und Sehenswür-
digkeiten.

Hinweise
Die Durchführung des Erlebnistages fin-
det mit Sondergenehmigungen des zu-
ständigen Bergamtes statt. Wir bitten alle 

Besucher, unbedingt die aufgestellten 
Warn- und Hinweisschilder zu beachten. 
Die Nutzung der für diesen Tag freige-
gebenen Wege im Tagebaugebiet erfolgt 
auf eigene Gefahr. Baden Sie bitte nur an 
ausgewiesenen Bereichen!
Wir danken allen Beteiligten für die Un-
terstützung bei der Vorbereitung des  
11. Erlebnistages.

Programmänderungen vorbehalten!
Organisator:
Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
Brüderstraße 9
02826 Görlitz
Tel.: 03581 672420

Veranstalter:
Planungsverband Berzdorfer See
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz
www.berzdorfer-see.eu

Projektpartner:
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH
Unternehmenskommunikation Ostsach-
sen
Knappenstraße 1
01968 Senftenberg
www.lmbv.de

Die Görlitzer Kulturservicegesellschaft 
mbH ist ein Unternehmen der Stadt Gör-
litz. Weitere Informationen sind unter 
www.goerlitz.de zu finden

Neues
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Innenministerium: Soforthilfe für private 
Wohngebäude über SAB
Eigentümer oder Eigentümergemeinschaf-
ten können für ihre hochwassergeschä-
digten Wohngebäude jetzt eine Soforthilfe 
beantragen. Der Freistaat Sachsen stellt 
dafür insgesamt 15 Millionen Euro zur Ver-
fügung. Die entsprechende Richtlinie des 
Innenministeriums ist am 10. Juni 2013 in 
Kraft getreten.
Innenminister Markus Ulbig: „Die Men-
schen brauchen Hilfe. Mit dem Sofortpro-
gramm für Wohngebäude können beschä-
digte Häuser schneller wieder bewohnbar 
gemacht werden. Die Unterstützung gilt 
auch für diejenigen, die von Unwettern 
am 9. Juni mit rabiaten Niederschlägen 
überrascht wurden.“
Die Soforthilfe kann für alle Arbeiten zur 
Trockenlegung, Sicherung des Hauses 
durch Ersetzen geschädigter Türen oder 
Fenster sowie die Wiederherstellung der 
technischen Ausrüstung (Heizung, Abwas-
ser, Elektrik und Gas) eingesetzt werden. 
Die Anträge müssen bis 30. Juni 2013 bei 
der Sächsischen Aufbaubank (SAB) ein-
gereicht werden. Der entsprechende An-
trag ist unter http://www.sab.sachsen.de/ 
abrufbar. Voraussetzung für den Antrag ist, 

dass die Schäden durch Oberflächen-
wasser verursacht wurden. Gebäude, 
die schon länger leer stehen, bei denen 
Einsturzgefahr besteht oder die nach 
dem Schaden dauerhaft nicht mehr 
nutzbar sind, sind von der Richtlinie 
ausgenommen.
Neben der Soforthilfe für Wohngebäude 
gibt es ein bereits angelaufenes Hand-
geldprogramm für Private von insgesamt 
30 Millionen Euro sowie eine Soforthilfe 
für Kommunen (30 Millionen Euro) und für 
Unternehmen (10 Millionen Euro). Die Ver-
handlungen mit dem Bund und den Län-
dern zu weiteren finanziellen Unterstützun-
gen für den Wiederaufbau laufen bereits.
Die Anträge sind auch auf der Hochwasser-
informationsseite auf www.goerlitz.de (Do-
kument Soforthilfe Wohngebäude 2013) zu 
finden. Eigentümer müssen diesen Antrag 
bei der SAB stellen und benötigen dazu 
eine Bestätigung durch die Gemeinde. 
Ansprechpartnerin für die Stadt Görlitz ist 
Margitta David, Kontakt: m.david@goerlitz.de 
Tel. 03581 672248.
(Hinweis: Anträge, die unter den Erlass 
vom 5. Juni 2013 fallen, sind weiterhin 
durch die Feuerwehr einzureichen).
Weiterhin hat das Sächsische Ministerium für 

Finanzen einen Erlass zu steuerlichen Maß-
nahmen für Hochwasserbetroffene erlassen.

Spendenkonto Hochwasser
Die Stadt Görlitz hat für die Hochwasserge-
schädigten ein Spendenkonto eingerichtet:
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Konto: 234 90 40 70
BLZ: 850 501 00
BIC: WELADED1GRL
IBAN: DE79 8505 0100 0234 9040 70

Kostenlose Telefonhotline der Verbrau-
cherzentralen - Beratung und Informati-
on für Hochwasseropfer
Für die Betroffenen beginnt nach dem 
Hochwasser mit der Feststellung des 
Schadens auch das Aufräumen und Re-
novieren. Dabei kommen viele Fragen auf: 
Was ist als Erstes zu tun, welche Maßnah-
men sind wichtig? Welche Versicherung 
kommt für welche Schäden auf?
Die bundesweit kostenlose Hotline ist bis 
zum 09.08.2013 geschaltet. Unter der 
Nummer 0800 100 3711 beantworten die 
Experten der Verbraucherzentralen montags 
bis freitags zwischen 9:00 und 16:00 Uhr 
Fragen Ratsuchender, die durch das Hoch-
wasser zu Schaden gekommen sind.

Hilfe für Hochwassergeschädigte erweitert

Postplatz - Sanierung Toberentzbrunnen

Mit dem Beschluss des Technischen 
Ausschuss am 22.08.2012 erfolgte die 

Auftragsvergabe für die Bauleistungen 
Postplatz - Sanierung Toberentzbrunnen. 
Das Los 4 Rohbau und Kunststeinarbei-
ten wurde mit einem Auftragsvolumen 
von knapp 267 000 Euro an die Firma 
Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth 
GmbH & Co. KG vergeben. Das Los 5 
Brunnentechnik wurde an die Firma Pum-
pen und Anlagenbau Jochen Kretschmer 
aus Waltersdorf vergeben. Hier liegt das 
Auftragsvolumen bei knapp 103 000 Euro.
Der Baubeginn für die Arbeiten erfolgte 
Anfang November 2012. Mit dem Abtrag 
der Einfassung des unteren Brunnen-
beckens, die komplett erneuert werden 
muss und der Freilegung der Bodenplatte 
wurde begonnen. Diese Arbeiten an dem 
Brunnenbecken, der Rückbau der sich 
anschließenden Stufenanlage aus Gra-
nit sowie deren Wiederaufbau auf dem 
sanierten Fundament, und die Sanierung 
und Abdichtung der Böden im unteren und 
oberen Brunnenbecken erfolgen durch 
den Auftragnehmer des Los 4.

Im Rahmen des Loses Brunnentechnik 
wurde im Frühjahr 2013 eine Baustraße 
aus Mineralgemisch angelegt, die von der 
nordöstlichen Seite des Platzes an den 
Brunnen heranführt und dann als Ring 
um den Brunnen herumführen soll. Die 
Baustraße dient zum Einbau des neuen 
Brunnenschachts, der aus zwei Stahlbe-
tonfertigteilen besteht und an der Nord-
seite des Brunnens den bisherigen, nicht 
mehr den Anforderungen entsprechenden, 
gemauerten Schacht ersetzen soll. Die bei-
den Stahlbetonfertigteile mit einem Gewicht 
von 10 bis 15 Tonnen wurden im Mai 2013 
angeliefert und per Kran in die vorbereite-
te Baugrube gehoben. Mit der Erneuerung 
des Brunnenschachts inklusive eines Groß-
teils der Wassertechnik wird es möglich, den 
Brunnenbetrieb entsprechend der aktuell 
geltenden Regeln der Technik durchzufüh-
ren. Gleichzeitig wird der Aufwand für Unter-
halt und Wartung reduziert.
Die Baustraße ist so ausgelegt, dass sie bei 
der sich anschließenden Platzgestaltung 

Foto: Reynard Werling
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als Unterbau für den nordöstlichen Diago-
nalweg und den gepflasterten Ring um den 
Brunnen herum weitergenutzt werden kann 
und nicht zurückgebaut werden muss.
Mitte April 2013 wurde im oberen Brun-
nenbecken ein Arbeitsgerüst aufgebaut. 
Dieses Gerüst dient für die Restaurie-
rungsarbeiten an den Marmorfiguren. Die-
se Arbeiten sowie Restaurierungsarbeiten 
am oberen Brunnenbecken aus Marmor 
werden im Zeitraum bis Juni 2013 durch 
die Firma Steinrestaurierung Uwe Kon-
jen aus Bautzen ausgeführt. Der Ablauf 

der Restaurierungsarbeiten ist bestimmt 
durch folgende Arbeitsschritte:
· Reinigung
· Risssanierung
· Einbau von Vernadlungen
·  Ergänzungen mit Steinrestauriermörtel
· Sanierung von Fugen
sowie der ausführlichen Dokumentation 
aller Arbeitsschritte.
Die Ausführung der Restaurierungsarbei-
ten am Marmor erfolgt auf Basis einer För-
derung durch die Altstadtstiftung Görlitz.
Die Arbeiten an den Losen 4 und 5 Sanie-

rung Toberentzbrunnen werden mit Mitteln 
aus dem Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung EFRE zu 75 Prozent ge-
fördert. Weitere Fördermittel kommen von 
Bund und Freistaat Sachsen, so dass der 
städtische Eigenanteil bei 10 Prozent liegt. 
Zusätzlich fließen private Spenden für den 
Toberentzbrunnen in die Finanzierung ein.
Die Sanierung des Brunnens läuft bis 
Ende August 2013. Ein regulärer Brun-
nenbetrieb wird voraussichtlich erst im 
Jahr 2014 nach Abschluss der Platzge-
staltung der Innenfläche erfolgen.

Stadträte der Europastadt Görlitz/Zgorzelec trafen sich zu ihrer gemeinsamen Stadtratssitzung

Die gemeinsame Stadtratssitzung begann 
am 28. Mai, 16:30 Uhr im Städtischen Kul-
turhaus in Zgorzelec (Dom Kultury). Nach 
dem Erklingen der deutschen und polni-
schen Nationalhymnen begrüßte die Vor-
sitzende des Stadtrates Zgorzelec, Zofia 
Barczyk, alle Anwesenden, darunter die 
Repräsentantin der Botschaft der Republik 
Polen in Berlin, Joanna Melosik; den Ab-
geordneten der Republik Polens, Henryk 
Kmiecik und weitere hochrangige Persön-
lichkeiten sowie die diesjährigen Preisträ-
ger des Ehrentitels um die Verdienste der 
Europastadt Görlitz/Zgorzelec. Nachdem 
sie alle zu der Sitzung willkommen ge-
heißen hatte, übergab Zofia Barczyk das 
Wort an den Görlitzer Oberbürgermeister 
Siegfried Deinege, der anschließend die 
deutschen Gäste begrüßte und vorstellte. 
Mit dabei waren die stellvertretende Ge-
neralkonsulin der BRD in Breslau, Heidrun 
Jung; der stellvertretende Landrat, Günter 
Paulik; der Rektor der Hochschule Zittau/
Görlitz, Professor Friedrich Albrecht und 
weitere hochrangige Persönlichkeiten. 
Nach der offiziellen Begrüßung spielte das 
deutsch-polnische Jugendsinfonieorches-
ter unter Leitung von Dirigent Dalibor Tuz 
drei Stücke aus seinem Repertoire.
Im nächstfolgenden Tagesordnungspunkt 
fasste der stellvertretende Bürgermeister 
der Stadt Zgorzelec, Rados aw Baranows-
ki, die Zusammenarbeit der Städte Görlitz 
und Zgorzelec des vergangenen Jahres 
zusammen. Einleitend eröffnete Rados aw 
Baranowski seine Rede mit den Worten: 
„Die nahende neue finanzielle Perspekti-
ve der EU, die die Jahre 2014 bis 2020 
umfasst, bewirkt, dass unser Treffen eine 
symbolische Dimension der Offenheit für 
Unternehmen ermöglicht, die, davon bin 
ich überzeugt, wir in dieser Zeit gemein-
sam einleiten werden.“ Des Weiteren gab 
er einen kurzen Einblick in die Arbeit der 
gemeinsamen Koordinierungskommission 

und in die der beiden Arbeitsgruppen, die 
die Facharbeit in den Bereichen Kultur und 
Wirtschaft lenken. Als wichtigen Schritt be-
zeichnete Rados aw Baranowski den Re-
vitalisierungsbeginn und Umbau des Nei-
ßeparks, der Grünanlagen Popieluszko 
sowie der Erholungszone im Blachaniec 
Park. Er legte dar, dass die Arbeiten mit 
knapp vier Millionen Z oty aus dem EFRE-
Programm für den Bezirk Niederschlesien 
bezuschusst werden. „Die Arbeiten um-
fassen die historischen Parkanlagen, die 
künftig den Ausgangspunkt für ein einheit-
liches Konzept einer Erholungszone beider 
Städte bilden könnte, die einerseits den 
Einwohnern dienen und andererseits die 
nächste touristische Attraktion für Görlitz 
und Zgorzelec werden könnten“, berichte-
te Baranowski weiter. Der stellvertretende 
Bürgermeister gab auch einen Einblick in 
die vielfältigen Projekte und Initiativen, die 
gemeinsam von deutschen und polnischen 
Vereinen, Institutionen und Organisationen 
unterstützt und verwirklicht werden. Mit der 
Bitte an alle, Inspirationen und Hinweise 
zu geben, die die Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit erleichtern, beendete er 
seinen Redebeitrag.
Im Anschluss dankte Oberbürgermeis-

ter Siegfried Deinege der Stadt Zgorzelec, 
dass die gemeinsame Stadtratssitzung im 
geschichtsträchtigen Gebäude, dem Dom 
Kultury, stattfindet und freute sich, dass er 
zum ersten Mal als Oberbürgermeister die 
gemeinsame öffentliche Sitzung der Stadt-
räte von Görlitz und Zgorzelec begleiten 
durfte. OB Siegfried Deinege nahm Bezug 
auf die im Februar im Görlitzer Rathaus 
stattgefundene nichtöffentliche Sitzung, bei 
der die Themen Revitalisierung des Nei-
ßeufers, die wirtschaftliche Entwicklung in 
Zgorzelec und der gemeinsame Brief an die 
Regierungen des Freistaates Sachsen und 
die Wojewodschaft Niederschlesien auf der 
Tagesordnung standen. OB Deinege lobte 
dieses Arbeitstreffen als sehr effektiv und 
bekannte, dass damit die Zusammenarbeit 
auf eine neue Ebene gehoben wurde. Er in-
formierte die Anwesenden darüber, dass in 
der gemeinsamen Koordinierungskommis-
sion eine Arbeitsgruppe „Brückenpark“ ge-
bildet wurde. Sechs Mitglieder aus Zgorzel-
ec und fünf Mitglieder von deutscher Seite 
werden noch demnächst die Schwerpunkte 
für das gemeinsame Projekt „Revitalisierung 
Neißeufer“ festlegen. „Unter anderem soll 
sich diese Arbeitsgruppe mit der möglichen 
Bewerbung um die Landesgartenschau 

Foto: Nicole Seifert
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2019 befassen. Eine Landesgartenschau 
in Görlitz/Zgorzelec wäre meines Wissens 
die erste grenzüberschreitende Landesgar-
tenschau in Sachsen“, stellte der Görlitzer 
Oberbürgermeister in seinem Redebeitrag 
dar. Anschließend nahm OB Siegfried Dei-
nege auf die Zusammenarbeit der Görlitzer 
und Zgorzelecer Wirtschaftsförderung Be-
zug, insbesondere auf die Präsentation des 
gemeinsamen Wirtschaftsraumes.
Zum letzten Punkt der Februar-Sitzung be-
richtete OB Deinege, dass am 18. März der 
sächsische Ministerpräsident Stanislaw Til-
lich auf das gemeinsame Schreiben geant-
wortet hatte. Ministerpräsident Tillich begrüßt 
den Vorschlag, die nicht nur symbolische 
Brückenfunktion der Städte Görlitz/Zgorzelec 
bei den turnusmäßigen Treffen von Sach-
sen und Niederschlesien zu bekräftigen und 
dass er in Zukunft die Rolle der Europastadt 
Görlitz/Zgorzelec „bei der Entscheidung über 
den Ort der bilateralen Treffen verstärkt be-
rücksichtigen wird“. Nachdem das Görlitzer 
Stadtoberhaupt einen kurzen Einblick auf die 
weiteren Themen der gemeinsamen Stadt-
ratssitzung gegeben hatte, brachte er seine 
Freude über die beiden zu ehrenden Instituti-
onen zum Ausdruck.
Im folgenden Tagesordnungspunkt übergab Zo-
fia Barczyk dem Vorsitzenden der AG Zgorzel-
ecer Wärmeenergie, Herrn Mosioek das Wort. 
In seinem Vortrag berichtete er über die grenz-
überschreitenden Lösungen für den Erhalt der 
sauberen Luft in Görlitz und Zgorzelec – welche 
auf Aktivitäten und Grundlagen des Unterneh-
mens ZPEC Zgorzelec AG und der Stadtwerke 
Görlitz AG in gemeinschaftlicher Zusammenar-
beit erstellt wurden. Den Anwesenden wurden 
die bisherigen Schritte, Investitionen und der 
aktuelle Realisierungsstand vorgestellt.
Bürgermeister Dr. Michael Wieler erläuterte 
anschließend im Rahmen einer Power-Point-
Präsentation den Stand zur demografischen 
Entwicklung der Großen Kreisstadt Görlitz. 
Dabei erklärte er die Chancen des demografi-
schen Wandels in Görlitz. Er stellte die Daten, 
den Erfolgsfaktor „Städtebaubörderung“ sowie 
die Problematik „Beschäftigungspotenziale“ 
dar und ging in seiner Präsentation auf die Po-
tenziale der Stadtentwicklung ein. In diesem 
Zusammenhang richtete er einen positiven 
Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in der 
Stadt Görlitz. Ein nennenswerter Erfolg der 
Städtebauförderung zeigte sich bereits im Jahr 
2008, als erstmals ein positives Wanderungs-
saldo, also mehr Zuzüge als Fortzüge durch 
das Statistische Landesamt verzeichnet wurde.
Interessierte finden weiterführende Informa-
tionen unter www.goerlitz.de im Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept (INSEK).
Rados aw Baranowski, stellvertretender Bür-
germeister der Stadt Zgorzelec, ergänzte die 
demografische Entwicklung der Stadt Zgor-

zelec und erläuterte in seinem Vortrag die 
Einwohnerentwicklung der Stadt Zgorzelec, 
der einzelnen Landkreise und weitere ausge-
wählte Daten des Landkreises Zgorzelec aus 
den letzten Jahren.
Mit dem Ehrentitel „Für Verdienste um die 
Europastadt Görlitz/Zgorzelec“ wurden in die-
sem Jahr die Volkshochschule Görlitz und die 
Marie Sk odowska-Curie-Grundschule Nr. 5 
Zgorzelec ausgezeichnet.
Die Laudatio auf den Preisträger aus Görlitz 
hielt Bürgermeister Dr. Michael Wieler. Dabei 
lobte er die deutsch-polnischen Aktivitäten, 
die schon Ende der 80er Jahre begannen. Er 
nannte in seiner Laudatio die vielseitigen Kurs-
angebote, wie Sprachkurse für deutsche und 
polnische Teilnehmer. Aber auch Kochkurse 
gehören zum Angebot der Volkshochschule, 
bei denen Brauchtum und Essgewohnheiten 
im Nachbarland kennengelernt werden kön-
nen. Die Volkshochschule sorgt darüber hin-
aus bei Zusammentreffen von Deutschen und 
Polen, wie zum Beispiel deutsch-polnische 
Wochenenden, gemeinsamen Radtouren 
und den monatlich stattfindenden Tandem-
treffs dafür, dass die Sprachkenntnisse im All-
tag ausprobiert und angewendet werden. „Al-
lein im Jahr 2012 waren es ca. 400 Deutsche, 
die Polnisch gelernt haben und ca. 450 Polen, 
die Deutsch an der Volkshochschule Görlitz 
gelernt haben“, gab Dr. Michael Wieler einen 
aktuellen Stand des letzten Jahres. Beach-
tenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 
sich die Zahl der Polen, die an der Volkshoch-
schule Görlitz Deutsch lernen, in den letzten 
drei Jahren verfünffacht hat. Es bestätigt das 
große Interesse und die besondere Rolle der 
Volkshochschule.
Bürgermeister Rados aw Baranowski hielt an-
schließend die Laudatio auf die Zgorzelecer 
5. Grundschule, die den Namen Marie Curie-
Sklodowska trägt und in der Bo eslaw-Prus-
Straße ihren Sitz hat. Er berichtete, dass die 
5. Grundschule bereits Anfang der 70er Jahre 
Grenzen überschritt und die günstigen politi-
schen Beziehungen zwischen der damaligen 
Deutschen Demokratischen Republik und Po-
len nutzte. Mit der 11. Oberschule in Görlitz, 
heute die Melanchthongrundschule, wurde 

eine regelmäßige Zusammenarbeit aufge-
baut. Es wurden Schulfeste und außerschu-
lische Begegnungen, bei denen die Pädago-
gen ihre Erfahrungen austauschen konnten, 
durchgeführt. „Das Wichtigste aber,“ so führte 
der stellvertretende Bürgermeister Baranows-
ki aus, „war, dass dank der Zusammenarbeit 
die junge Generation der Deutschen und der 
Polen, die so nah beieinander wohnte und 
so wenig voneinander wusste, Vorurteile und 
Barrieren abbauen konnte.“
Die Grundschule 5 begann im Jahr der Pro-
klamation zur Europastadt Görlitz/Zgorzelec,  
also 1998, eine Zusammenarbeit mit der 
Grundschule „Innenstadt am Fischmarkt“. 
Gemeinsam setzten beide Schulen in den 
vergangenen 15 Jahren Projekte um, hatten 
eine Vielzahl von Begegnungen, verschiede-
ne integrative Aktivitäten, Veranstaltungen, 
Theateraufführungen und vieles mehr.
Rados aw Baranowski beendete seine Lau-
datio mit den Worten:
„Als Anerkennung für ihr Engagement und 
Enthusiasmus, mit dem die Marie Curie- 
Sklodowskda-Grundschule Nr. 5 ihre Schüler 
und die junge Generation der Europastadt 
Görlitz/Zgorzelec erzieht, indem sie Toleranz, 
Achtung und Offenheit lehrt, bestätigen die 
Stadträte von Görlitz und Zgorzelec ihr den 
Ehrentitel ‚Für die Verdienste um die Europa-
stadt Görlitz/Zgorzelec´“.
Aus den Händen der Zgorzelecer Stadtrats-
vorsitzenden, Zofia Barczyk und des Görlitzer 
Oberbürgermeisters Siegfried Deinege nah-
men die beiden Preisträger die Ehrenmedail-
le, Urkunde und Blumen entgegen.
Maik Gloge, Direktor der Volkshochschule 
Görlitz e. V. und Marion Seifert, Fachbereichs-
leiterin Sprachen/Tourismus bedankten sich in 
Deutsch und Polnisch für die Würdigung.
Die Direktorin der Marie Curie-Sklodowskda-
Grundschule Nr. 5 bedankte sich ebenfalls für 
die Auszeichnung und berichtete noch einmal 
kurz über ihre grenzüberschreitende Arbeit.
Damit endete die gemeinsame Sitzung der 
Stadträte Görlitz/Zgorzelec und die Gäste hat-
ten im Anschluss die Möglichkeit, in der ersten 
Etage des Dom Kultury die Ausstellung der deut-
schen Künstlerin Edel Vostry anzuschauen.

Foto: Nicole Seifert
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Beschlüsse des Stadtrates  
vom 30.05.2013

Beschluss-Nr. STR/0782/09-14:
Die Jahresrechnung 2011 der Stadt Gör-
litz wird gemäß der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen mit Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 126.866.260,53 
Euro festgestellt.
Beschluss-Nr. STR/0785/09-14:
Der Stadtrat beschließt die Durchführung 
des 2. Bauabschnitts zur Erneuerung 
der Fenster und Teilinstandsetzung der 
Fassaden sowie die Realisierung des  
2. Bauabschnitts der Brandschutzertüch-
tigung an der Grundschule 6 / Mittelschu-
le 3, Melanchthonstraße 34/35 auf der 
Grundlage des Grundsatzbeschlusses 
STR/0708/09-14 vom 27.09.2012 zur Si-
cherung der Finanzierung des Vorhabens 
„Sanierung Melanchthonschulen“ in Höhe 
von 2.999.487,23 Euro.
Beschluss-Nr. STR/0787/09-14:
Der Stadtrat beschließt für die abschließen-
de Sanierung des Krippen- und Kindergar-
tenbereichs der Kita Erich-Weinert-Straße 
54 die vorfristige Freigabe der Eigenmittel 
in Höhe von 251.871,18 Euro (151.871,18 
Euro förderfähige und 100.000 Euro nicht-
förderfähige) aus der Rücklage.
Beschluss-Nr. STR/0777/09-14:
Der Stadtrat beschließt die Verwaltungs-
vorschrift der Großen Kreisstadt Görlitz 
zur Einführung der Richtlinien über die Be-
nutzung der Bundesfernstraßen für die in 
der Baulast der Stadt stehenden öffentli-
chen Straßen (VwV - Nutzungsrichtlinien).
Beschluss-Nr. STR/0765/09-14:
1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 
dem Stadtrat bis Ende August 2013 zum 
Themengebiet Sucht in der Stadt Görlitz 
zu berichten.
2. Der Stadtrat empfiehlt dem Oberbür-
germeister, die Errichtung eines Prä-
ventionsrates oder anderer geeigneter 
Präventionsinstrumente zur Sucht- und 
Drogenproblematik, zu prüfen.
Beschluss-Nr. STR/0788/09-14:
Die beim Oberbürgermeister eingegange-
nen Petitionen von Einwohnern der Stadt 
Görlitz betreffend Wiederaufnahme des 
Verfahrens zur Freistellung der ehemali-
gen Aufsichtsräte der Stadtreinigung Gör-
litz GmbH (SRG) Klaus Keller, Hans-Ul-
rich Lehmann, Stephan Lechner, Raphael 
Schmidt und Jörg Peter Thoms nach § 98 
Abs. 3 SächsGemO und des ehemaligen 

Geschäftsführers der SRG Hartmut Gott-
schling von der Haftung, sind nach § 12 
Abs. 2 SächsGemO in einen zu gründen-
den Petitionsausschuss zu verweisen.
Beschluss-Nr. STR/0783/09-14:
Der Stadtrat wählt die in der Anlage aufge-
führten Personen auf die Vorschlagsliste 
für Schöffen der Stadt Görlitz. (Anlage im 
Fachamt oder Büro Stadtrat einzusehen.)

In nichtöffentlicher Sitzung des Stadtra-
tes am 30.05.2013 gefasste Beschlüsse
Beschluss-Nr. STR/0781/09-14:
Umbau und Modernisierung der Stadt-
halle - Außergerichtlicher Vergleich zur 
Honorarschlussrechnung Architekt, Trag-
werksplanung und Technische Gebäu-
deausrüstung vom 04.02.2013 durch die 
ARGE WP/WL
Beschluss-Nr. STR/0786/09-14:
Abschluss eines befristeten Mietvertra-
ges im Objekt Karl-Marx-Straße 13/14 in 
Hagenwerder (Gemeindezentrum Hagen-
werder) zum Ausbau und zur Nutzung als 
Zahnarztpraxis
Beschluss-Nr. STR/0768/09-14:
Der Stadtrat beschließt die Satzung der 
Großen Kreisstadt Görlitz über die Verwal-
tungskosten. (Siehe Anlage Verwaltungs-
kostensatzung)

Auf Grund des § 25 Abs. 1 des Verwal-
tungskostengesetzes des Freistaates 
Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. September 
2003 (SächsGVBl. S. 698), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 27. Januar 2012 
(SächsGVBl. S. 130, 144), §§ 4, 21 Abs. 2 
und 4, 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom  
18. März 2003 (SächsGVBl. S. 159), 
zuletzt geändert am 18. Oktober 2012 
(SächsGVBl. S. 562, 563) sowie der 
Hauptsatzung der Stadt Görlitz vom 
20.12.2002 (veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Görlitz Nr. 1 am 14.01.2003), 
zuletzt geändert durch den Stadtratsbe-
schluss vom 09.09.2010 (veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Görlitz Nr. 22), hat der 
Stadtrat der Stadt Görlitz in seiner Sitzung 
am 30.05.2013 folgende Neufassung der 
bisherigen Verwaltungskostensatzung 
vom 03. Dezember 2001 (veröffentlicht 
im Amtsblatt der Stadt Görlitz Nr. 26/2001 
am 18.12.2001), zuletzt geändert in der  
2. Änderungssatzung vom 27. Februar 
2004 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 
Görlitz Nr. 5/2004, S. 37) beschlossen:

Satzung der Großen  
Kreisstadt Görlitz über  

Verwaltungskosten  
(Verwaltungskostensatzung)
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 Abschnitt 1. Allgemein
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Abschnitt 1. Allgemein

§ 1 - Anwendungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für die Kosten (Ge-
bühren und Auslagen) in Ausübung öffent-
lich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit der 
Stadt Görlitz für Amtshandlungen in wei-
sungsfreien Angelegenheiten (Pflichtaufga-
be ohne Weisung und freiwillige Aufgaben).
(2) Die Regelungen in den §§ 2, 3, 4, § 6 
Abs. 2 Satz 2 bis 7, Abs. 3 bis 5, die §§ 
8 bis 17, der § 19, § 20 Abs. 1 und die  
§§ 21 bis 23 des Verwaltungskostenge-
setzes des Freistaates Sachsen (Sächs-
VwKG) in der Fassung der Bekanntma-
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chung vom 17. September 2003 (GVBl. 
S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 
31 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 
(GVBl. S. 130, 144), gelten in der jeweils 
aktuellen Fassung entsprechend.

§ 2 - Begriffsbestimmungen
(1) 1Die Stadt Görlitz erhebt für die Tä-
tigkeiten, die sie in Ausübung öffentlich-
rechtlicher Verwaltungstätigkeit in wei-
sungsfreien Angelegenheiten vornimmt 
(Amtshandlungen), Gebühren und Aus-
lagen (Verwaltungskosten) nach den 
Vorschriften dieser Satzung. 2Kosten-
regelungen in anderen Satzungen oder 
Verordnungen der Stadt Görlitz bleiben 
hiervon unberührt. 3Unterliegt die Amts-
handlung der Umsatzsteuer, wird diese 
auf den Kostenschuldner umgelegt.
(2) Die Gebühr ist eine öffentlich-rechtli-
che Geldleistung, die als Gegenleistung 
für eine den Einzelnen betreffende und 
von diesem veranlasste oder in dessen 
Interesse vorgenommene Amtshandlung 
erhoben wird.
(3) 1Die Amtshandlungen sind alle Leis-
tungen der Stadt Görlitz kraft öffentlichen 
Rechts mit Außenwirkung. 2Sie können 
Verwaltungsakte, Realakte oder öffentlich-
rechtliche Verträge sein. 3Verwaltungsin-
terne Handlungen sind nicht kostenfähig. 
4Eine Amtshandlung liegt auch dann vor, 
wenn das Einverständnis der Stadt, ins-
besondere eine Genehmigung oder eine 
Erlaubnis, nach Ablauf einer bestimmten 
Frist auf Grund einer Rechtsvorschrift als 
erteilt gilt.
(4) Die Auslagen werden neben Gebühren 
als besondere Aufwendungen erhoben, 
wenn sie tatsächlich angefallen sind und 
nicht aus Billigkeitsgründen ganz oder 
teilweise von der Stadt getragen werden.

§ 3 - Kostenbefreiung
(1) Verwaltungskosten werden nicht erho-
ben für
1. Amtshandlungen, die ausschließlich 

oder überwiegend im öffentlichen Inte-
resse von Amts wegen vorgenommen 
werden; sind sie von einem Beteiligten 
veranlasst, sind ihm dafür die Kosten 
aufzuerlegen, soweit dies der Billigkeit 
nicht widerspricht;

2. Auskünfte einfacher Art;
3. das Verfahren über die Stundung, den 

Erlass oder die Erstattung öffentlicher 
Abgaben;

4. die Anforderung von Kosten, Kosten-
vorschüssen, Benutzungsgebühren, 
Beiträge und die Aufforderung zur 
Zahlung von Säumniszuschlägen und 
die Festsetzung der in einem Vorver-
fahren nach § 68 der Verwaltungsge-

richtsordnung (VwGO) vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686; 2010 S. 2248) 
zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung not-
wendigen Aufwendungen;

5. das Verfahren über Anträge auf Unter-
stützungen, Beihilfen, Zuschüsse und 
ähnliche Vergünstigungen;

6. die Entscheidung über Gegenvorstel-
lungen, Aufsichtsbeschwerden, Dienst-
aufsichtsbeschwerden und Petitionen;

7. Amtshandlungen in wahlrechtlichen 
Angelegenheiten;

8. das Verfahren über die Anordnung 
der sofortigen Vollziehung und über 
die Aussetzung der Vollziehung nach  
§§ 80 und 80 a VwGO.

(2) Soweit im Absatz 1 oder in anderen 
Rechtsvorschriften nichts anderes be-
stimmt ist, wird das Rechtsbehelfverfah-
ren von der Kostenfreiheit nicht erfasst.
(3) Auch bei Kostenfreiheit nach Absatz 1 
können Auslagen im Sinne des Abschnittes 
3, die durch unbegründete Einwendungen 
eines Beteiligten oder durch Verschulden 
eines Beteiligten oder Dritten entstanden 
sind, diesem auferlegt werden.

§ 4 - Gebührenbefreiung
(1) 1Von der Zahlung der Gebühren sind 
befreit
1.  die Bundesrepublik Deutschland,
2.  der Freistaat Sachsen,
3. die Gemeinden, die Landkreise und 

sonstige kommunalen Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts, die der 
Rechtsaufsicht des Freistaates Sach-
sen unterstehen sowie

4. die nach den Haushaltsplänen der in 
Nummer 1 bis 3 genannten Körper-
schaften für deren Rechnung verwal-
teten juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts,

5. die anderen Länder der Bundesrepu-
blik Deutschland, soweit Gegenseitig-
keit gewährleistet ist,

6. die Kirchen und die Religionsgemein-
schaften, soweit sie die Rechtsstel-
lung einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts haben.

 2Die Befreiung tritt nicht ein, wenn die 
Kosten einem Dritten auferlegt oder 
auf Dritte umgelegt werden kann.

(2) Nicht befreit sind:
1. die Sondervermögen, die Bundesbe-

triebe und die kaufmännisch einge-
richteten Staatsbetriebe der Bundes-
republik Deutschland, des Freistaates 
Sachsen und der anderen Länder der 
Bundesrepublik Deutschland,

2. sonstige wirtschaftliche Unternehmen 
der juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts.

Abschnitt 2. Gebührenbemessung

§ 5 - Gebührenarten und  
Gebührenbemessungskriterien

(1) 1Die Gebühr ist durch feste Sätze, Rah-
mensätze oder nach dem Wert des Gegen-
standes (Wertgebühren) zu bestimmen. 
2Wertgebühren sind für Amtshandlungen 
vorgesehen, bei denen der Verwaltungsauf-
wand oder die Bedeutung der Angelegen-
heit maßgeblich vom Wert des Gegenstan-
des der Amtshandlung bestimmt wird.
(2) Gebührenbemessungskriterien
1.  Verwaltungsaufwand
 1Die Gebühr soll entsprechend dem 

Kostendeckungsgebot grundsätzlich 
den mit der Amtshandlung verbun-
denen Verwaltungsaufwand aller an 
der Amtshandlung beteiligten Behör-
den und Stellen decken. 2Deshalb 
ist der regelmäßig entstehende Ver-
waltungsaufwand von Beginn bis zur 
Beendigung der Amtshandlung zu be-
rücksichtigen. 3Die Höhe des Verwal-
tungsaufwandes bestimmt sich durch 
Personal- und Sachkosten.

2.  Bedeutung der Amtshandlung
 1Die Bedeutung der Amtshandlung für 

die Beteiligten ist neben dem Verwal-
tungsaufwand gleichrangiger Gebüh-
renbemessungsmaßstab. 2Zur Bestim-
mung der Bedeutung ist in erster Linie 
der wirtschaftliche Vor- oder Nachteil 
der Amtshandlung entscheidend. 3Da-
neben sind Vor- und Nachteile recht-
licher, tatsächlicher und sonstiger Art 
für die Beteiligten zu würdigen.

3. Gleichheitsgebot
 Für gleiche und ähnliche Amtshand-

lungen dürfen nicht unterschiedlich 
hohe Gebühren erhoben werden.

4. Mindestgebühr
 Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 5 SächsVwKG 

beträgt die Mindestgebühr für eine 
Amtshandlung 5 EUR.

5. Wertgebühren
 Die Höhe der Wertgebühren ist nach 

dem Wert des Gegenstandes der 
Amtshandlung (Gegenstandswert) zur 
Zeit der Beendigung der Amtshand-
lung zu ermitteln.

§ 6 - Höhe der Gebühr
(1) Die anhand der Gebührenbemes-
sungskriterien nach § 5 Abs. 2 ermittelte 
Höhe der Gebühr ist so zu bemessen, 
dass zwischen der den Verwaltungsauf-
wand berücksichtigenden Höhe der Ge-
bühr (Kostendeckungsprinzip) einerseits 
und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen 
Wert oder dem sonstigen Nutzen der 
Amtshandlung andererseits (Bedeutung 
der Amtshandlung) ein angemessenes 
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Verhältnis besteht (Äquivalenzprinzip).
(2) 1Die Höhe der Gebühren bemisst sich 
insbesondere nach dem als Anlage beige-
fügten Kostenverzeichnis. 2Für Amtshand-
lungen, die nicht im Kostenverzeichnis ent-
halten sind, wird eine Gebühr erhoben, die 
nach im Kostenverzeichnis bewerteten ver-
gleichbaren Amtshandlungen zu bemessen 
ist. 3Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, 
so gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 7 - Mehrere Amtshandlungen
(1) 1Die Gebühr wird für jede Amtshand-
lung erhoben, auch wenn diese mit ande-
ren zusammen vorgenommen wird. 2Sie 
wird ohne Rücksicht auf die Zahl der be-
teiligten Personen nur einmal erhoben.
(2) Mehrere Amtshandlungen innerhalb 
eines Verfahrens können durch eine Ge-
bühr abgegolten werden, wenn keine die-
ser Amtshandlungen im Kostenverzeich-
nis bewertet ist.

§ 8 - Ablehnung, Zurücknahme  
oder Erledigung eines Antrages

(1) 1Bei der Ablehnung eines Antrages 
kann die für die beantragte Amtshandlung 
festzusetzende Verwaltungsgebühr bis 
auf ein Viertel ermäßigt werden; Wertge-
bühren können bis auf ein Zehntel ermä-
ßigt werden. 2Erfordert die Ablehnung der 
Amtshandlung einen unverhältnismäßig 
hohen Verwaltungsaufwand, kann die Ver-
waltungsgebühr bis zum doppelten Betrag 
der für die beantragte Amtshandlung fest-
zusetzenden Gebühr erhöht werden. 3Wird 
ein Antrag wegen Unzuständigkeit abge-
lehnt, kann die Verwaltungsgebühr bis auf 
5 EUR ermäßigt oder erlassen werden.
(2)1Wird ein Antrag zurückgenommen 
oder erledigt er sich auf andere Weise, 
bevor die Amtshandlung beendet ist, ist 
eine Gebühr von einem Zehntel bis zur 
Hälfte der für die beantragte Amtshand-
lung festzusetzenden Verwaltungsgebühr 
je nach dem Fortgang der Sachbehand-
lung, mindestens jedoch 5 EUR, zu er-
heben. 2Hatte die Behörde mit der sach-
lichen Bearbeitung noch nicht begonnen, 
ist keine Gebühr zu erheben. 3Die Erhe-
bung von Auslagen bleibt unberührt.

§ 9 - Rechtsbehelfverfahren
(1) 1Die für das Rechtsbehelfsverfahren 
festzusetzende Gebühr (Rechtsbehelfs-
gebühr) beträgt das Eineinhalbfache 
der vollen für die Amtshandlung festzu-
setzenden Verwaltungsgebühr. 2Ist eine 
Amtshandlung nur teilweise angefochten, 
verringert sich die Rechtsbehelfsgebühr 
entsprechend. 3§ 8 Abs. 1 gilt entspre-
chend. 4Ist für eine Amtshandlung keine 
Verwaltungsgebühr angefallen oder hat 

ein Dritter den Rechtsbehelf eingelegt, ist 
eine Gebühr bis zu 5.000 EUR zu erhe-
ben. 5Die Mindestgebühr beträgt 10 EUR.
(2) Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen 
oder erledigt er sich auf andere Weise, gilt
§ 8 Abs. 2 entsprechend.
(3) 1Hat ein Rechtsbehelf vollen Erfolg, 
werden keine Kosten, hat er zum Teil 
Erfolg, werden entsprechend ermäßigte 
Kosten erhoben. 2Unberührt bleibt jedoch 
die Erhebung der für eine Amtshandlung 
vorgeschriebenen Kosten, wenn diese 
auf einen Rechtsbehelf hin vorgenommen 
wird; dies gilt auch für die Ablehnung ei-
nes Antrages.

Abschnitt 3. Auslagen

§ 10 - Auslagen
(1) 1Auslagen sind Aufwendungen, die im 
Einzelfall im Zusammenhang mit einer 
Amtshandlung im Sinne von § 2 entste-
hen. 2Auslagen sind insbesondere:
1.  Entschädigungen und Vergütungen, die 

Zeugen und Sachverständigen zustehen;
2.  Entgelte für Post- und Telekommuni-

kationsdienstleistungen, ausgenom-
men die Entgelte für einfache Brief-
sendungen;

3.  Aufwendungen für amtliche Bekannt-
machungen;

4.  Reisekosten im Sinne der Reisekos-
tenvorschriften und sonstige Aufwen-
dungen bei Ausführung von Dienstge-
schäften außerhalb der Dienststelle;

5.  Beträge, die anderen Behörden oder 
anderen Personen für ihre Tätigkeit 
zustehen.

3Auslagen werden grundsätzlich in tat-
sächlich entstandener Höhe erhoben.
(2) Im Kostenverzeichnis können Ausnah-
men von Absatz 1 zugelassen werden.
(3) Auslagen im Sinne des Absatzes 1 
werden auch dann erhoben, wenn die kos-
tenerhebende Behörde aus Gründen der 
Gegenseitigkeit, der Verwaltungsverein-
fachung oder aus ähnlichen Gründen an 
die anderen Behörden, Einrichtungen oder 
Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.

§ 11 - Schreibauslagen
1Für die auf besonderen Antrag erteilten 
Ausfertigungen und Abschriften werden 
Schreibauslagen erhoben. 2Die Höhe der 
Schreibauslagen wird im Kostenverzeich-
nis bestimmt.

Abschnitt 4. Kostenfestsetzung

§ 12 - Kostenschuldner
(1) 1Zur Zahlung der Kosten ist verpflich-
tet, wer die Amtshandlung veranlasst, im 
Übrigen derjenige, in dessen Interesse 

die Amtshandlung vorgenommen wird. 
2Im Rechtsbehelfsverfahren und in streit-
entscheidenden Verwaltungsverfahren ist 
Kostenschuldner derjenige, dem die Kos-
ten auferlegt werden.
(2) Kostenschuldner ist ferner, wer die 
Kosten einer Behörde gegenüber schrift-
lich übernommen hat oder für die Kos-
tenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.
(3) Auslagen gemäß Abschnitt 3, die 
durch unbegründete Einwendungen eines 
Beteiligten oder durch Verschulden eines 
Beteiligten oder eines Dritten entstanden 
sind, können diesem auferlegt werden.
(4) Mehrere Kostenschuldner haften als 
Gesamtschuldner.

§ 13 - Entstehung der Kostenschuld
1Die Kosten entstehen mit der Beendi-
gung der kostenpflichtigen Amtshand-
lung, in den Fällen des § 7 Abs. 2 mit der 
Beendigung der letzten kostenpflichtigen 
Amtshandlung und in den Fällen des § 8 
Abs. 2 und des § 9 Abs. 2 mit der Zurück-
nahme oder Erledigung des Antrags oder 
Rechtsbehelfs. 2Bedarf die Amtshandlung 
einer Zustellung, Eröffnung oder sonsti-
gen Bekanntgabe, ist sie damit beendet.

§ 14 - Kostenentscheidung
1Die Kosten werden von Amts wegen fest-
gesetzt. 2Die Entscheidung über die Kos-
ten soll, soweit möglich, zusammen mit 
der Sachentscheidung ergehen. 3Aus der 
Kostenentscheidung soll hervorgehen
1. der Kostenschuldner,
2. die kostenpflichtige Amtshandlung,
3. die als Gebühren und Auslagen zu 

zahlenden Beträge sowie
4. wo, wann und wie die Gebühren und 

die Auslagen zu zahlen sind.
4Die Kostenentscheidung kann mündlich 
ergehen; sie ist auf Antrag schriftlich zu 
bestätigen. 5Soweit sie schriftlich ergeht 
oder schriftlich bestätigt wird, ist auch die 
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Kos-
ten sowie deren Berechnung anzugeben.

§ 15 - Kostenvorschuss
(1) 1Die Stadt Görlitz kann eine Amtshand-
lung, die auf Antrag vorgenommen wird, 
von der Zahlung eines angemessenen 
Kostenvorschusses abhängig machen. 
2Dem Antragsteller ist eine angemessene 
Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses 
zu setzen. 3Wird der Kostenvorschuss 
nicht binnen dieser Frist eingezahlt, kann 
die Stadt den Antrag als zurückgenom-
men behandeln; darauf ist der Antragstel-
ler bei der Anforderung des Kostenvor-
schusses hinzuweisen. 4Satz 3 gilt nicht 
im Rechtsbehelfsverfahren.
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(2) 1Ein Kostenvorschuss ist nicht anzufor-
dern, wenn dem Antragsteller oder einem 
Dritten dadurch ein wesentlicher Nachteil 
entstehen würde oder wenn es aus sons-
tigen Gründen der Billigkeit entspricht. 2Bei 
Personen, die außerstande sind, ohne Be-
einträchtigung des für sie und ihre Familien 
notwendigen Unterhalts die Kosten vorzu-
schießen, darf ein Kostenvorschuss nur 
gefordert werden, wenn der Antrag keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet.

§ 16  - Zurückbehaltung
Bis zur Zahlung der geschuldeten Kosten 
können Urkunden, sonstige Schriftstücke 
und andere Sachen, an denen die Stadt 
im Zusammenhang mit der kostenpflich-
tigen Amtshandlung Gewahrsam begrün-
det hat, zurückbehalten werden.

§ 17 - Stundung, Niederschlagung  
und Erlass

Für die Stundung, die Niederschlagung 
und den Erlass von Kosten gelten die Vor-
schriften des Gemeindehaushaltsrechts.

Abschnitt 5. Kostenerhebung

§ 18 - Fälligkeit
Kosten werden mit der Bekanntgabe 
der Kostenentscheidung an den Kosten-

schuldner fällig, wenn nicht die Behörde 
einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

§ 19 - Säumniszuschläge
Werden Kosten nicht bis zum Ablauf des 
Fälligkeitstages entrichtet, so erhebt die 
Stadt Görlitz Säumniszuschläge nach den 
Regelungen des § 19 Abs. 1 bis 3 des Ver-
waltungskostengesetzes des Freistaates 
Sachsen (SächsVwKG).

§ 20 - Verjährung
(1) 1Eine Kostenfestsetzung, ihre Aufhe-
bung oder Änderung ist nicht mehr zu-
lässig, wenn die Festsetzungsfrist abge-
laufen ist (Festsetzungsverjährung). 2Die 
Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre; sie 
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem der Kostenanspruch entstanden ist.
(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des § 21 Abs. 2 bis 7 SächsVwKG ent-
sprechend.

§ 21 - Unrichtige Sachbehandlung
Kosten, die bei richtiger Sachbehandlung 
durch die Behörde nicht entstanden wä-
ren, werden nicht erhoben.

§ 22 - Anfechtung der  
Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung kann zusammen 
mit dem Verwaltungsakt oder selbständig 

nach Maßgabe der Verwaltungsgerichts-
ordnung angefochten werden.

Abschnitt 6. Schlussvorschriften

§ 23 - Sonstige Bestimmungen  
und In-Kraft-Treten

(1) Folgende Anlage ist Bestandteil dieser 
Satzung:
Kostenverzeichnis
(2) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.
(3) Gleichzeitig tritt die „Verwaltungs-
kostensatzung der Stadt Görlitz“ vom  
03. Dezember 2001 (Görlitzer Amtsblatt 
vom 18. Dezember 2001/Nr. 26), zu-
letzt geändert durch 2. Änderungssat-
zung zur Verwaltungskostensatzung vom  
27. Februar 2004 (Görlitzer Amtsblatt vom  
09. März 2004/Nr. 05) außer Kraft.

Anlage:
Kostenverzeichnis

Kostenverzeichnis
Anlage zu § 6 Abs. 2 der Kostensatzung der Großen Kreisstadt Görlitz

Nr. Gegenstand Gebühren in EUR / % des 
  Gegenstandswertes

I.
1. Gebühren für Amtshandlungen
 Auskünfte und Einsicht in Akten
1.1 Erteilung von Auskünften die über § 3 Abs. 1 Nr. 2 
 (Auskünfte einfacher Art) hinausgehen 25,00 bis 460,00 EUR
1.2 Einsicht in Akten und amtliche Bücher, soweit diese nicht in einem  0,50 je Akte oder Buch, 
 gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird. mind. 5,00 EUR
2. Genehmigungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder 
 gemeindlicher Bestimmungen, soweit nichts anderes bestimmt ist 5,00 bis 500,00 EUR
3. Fristverlängerung
3.1 Verlängerung einer Frist, deren Ablauf einen neuen Antrag auf Erteilung  10 bis 25 Prozent der für die 
 einer gebührenpflichtigen Genehmigung erforderlich machen würde. Genehmigung vorgesehenen 
  Gebühr mind. 5,00 EUR
3.2 Fristverlängerung in anderen Fällen 5,00 bis 25,00 EUR
4. Nachträgliche Auflagen, Rücknahme oder Widerruf einer 
 Genehmigung nach Nr. 2  5,00 bis 250,00 EUR
5. Beglaubigungen, Bestätigungen

5.1 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln 5,00 bis 50,00 EUR
 Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder 
 wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden,
 aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrages beglaubigt, so kommt nur 
 für die erste Unterschrift die volle Gebühr; für jede weitere die Hälfte der für 
 die erste erhobene Gebühr zum Ansatz.
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Nr. Gegenstand Gebühren in EUR / % des 
  Gegenstandswertes

5.2 Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, 
 Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus Akten, oder privaten  0,50 EUR
 Schriftstücken mit dem Original je Seite mind. 5,00 EUR
5.3 Bestätigungen der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, 
 Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus Akten, oder privaten  0,50 EUR
 Schriftstücken mit dem Original je Seite mind. 5,00 EUR
5.4 Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von
 der Stadt selbst hergestellt, so kommen die Schreibauslagen (Nr. 12) hinzu.
6. Bescheinigungen
 Zeugnisse (amtlich festgesetzte Tatsache, z.B. Bürger der Stadt zu sein), 
 Ausweise aller Art usw. (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts 
 anderes bestimmt ist) 5,00 bis 50,00 EUR
7. Fundsachen
 Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, 
 Eigentümer oder Finder
7.1 bei Sachen bis zu 500 EUR Wert  2% des Wertes
  mind. 5,00 EUR
7.2 bei Sachen über 500,00 EUR 2% von 500 EUR und
  1% des Mehrwertes
7.3 bei Tieren 2% des Wertes, mind. jedoch 
  die Unterbringungskosten
8. Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken 5,00 EUR
9. Ausstellung einer Bescheinigung nach §§ 7h, 10f, 11a EstG 
 (Sanierungsgebietsabschreibung) nach dem Wert des Gegenstandes 50,00 bis 3.000 EUR
10. Erteilung von Bescheinigungen gemäß §§ 7i, 10f, 11b, und 10g EStG
 (erhöhte Absetzung bei Baudenkmalen) nach dem Wert des Gegenstandes
11.
11.1 Stadtplanung und Vermessung
 Stadtkarten
  -> Erstellung Stadtteilkarte (inkl. Schreibauslagen)
 DIN A4   9,00 EUR
  DIN A3 11,00 EUR
                  -> Erstellung Analoge Stadtgrundkarte 1 : 1000
 (inkl. Schreibauslagen)
  DIN A4   9,00 EUR
  DIN A3 11,00 EUR
  DIN A2 15,00 EUR
  DIN A1 19,00 EUR
  DIN A0 24,00 EUR
  -> Digitale Vermessungsdaten im Vektorformat (dxf)
 Die Erstellung der Grunddatei wird nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur
 Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde 11,40 EUR
 je ausgezähltes Element   0,07 EUR
11.2 -> Stadtplankorrekturen
 Wird nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. 
 Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde 11,40 EUR
11.3 Abgabe von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen oder anderen 
 städtebaulichen Plänen (schwarz/weiß)
 bei einem Format DIN A2   3,00 EUR
 bei einem Format DIN A1   4,00 EUR
 bei einem Format DIN A0   6,00 EUR

II. Schreibauslagen
12. Schreibauslagen
12.1 Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokolle von öffentlichen Verhandlungen, 
 amtlichen Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtungen
 -Fotokopien- hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden je angefangene 
 Seite DIN A 4
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Nr. Gegenstand Gebühren in EUR / % des 
  Gegenstandswertes

12.1.1 für Schriftstücke, die in deutscher und sorbischer Sprache abgefasst sind   5,00 EUR
12.1.2 für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind 10,00 EUR
12.1.3 für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, 
 Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Schreibgebühr nach dem
 Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede 
 angefangene Viertelstunde   8,50 EUR
12.2 Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen
 von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw., 
 soweit es sich nicht um Pläne nach Pkt. 11.3. handelt, mittels Kopiergeräten 
 oder Textautomaten je angefangene Seite
12.2.1 bei einem Format DIN A4 (schwarz/weiß)
 für die ersten 50 Seiten 0,50 EUR
 für jede weitere Seite, auch Rückseite 0,15 EUR
12.2.2 bei einem Format DIN A3 (schwarz/weiß)
 für die ersten 50 Seiten für jede weitere Seite, auch  0,55 EUR
 Rückseite 0,15 EUR
12.2.3 bei einem Format DIN A2 (schwarz/weiß)
 für die ersten 50 Seiten 0,65 EUR
 für jede weitere Seite, auch Rückseite 0,25 EUR
12.2.4 für den Dienstgebrauch einer Behörde oder für
 Lehr-, Studien- und ähnliche Zwecke 0,05 EUR
12.2.5 Farbkopien / digitalisierter Druck s/w
 bei einem Format DIN A4 1,50 EUR
 bei einem Format DIN A3 2,50 EUR
 bei einem Format DIN A2 4,50 EUR
12.2.6 Scannen
 bei einem Format DIN A4 1,00 EUR
 bei einem Format DIN A3 1,50 EUR
 bei einem Format DIN A2 2,50 EUR
12.2.7 Ausfertigungen und Abschriften in elektronischer Form (je Datei) 2,50 EUR
12.2.8 Kosten für einen USB-Stick nach Anschaffungspreis

Görlitz, 03.06.2013
Oberbürgermeister

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4, Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO 
zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-

letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
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Beschluss-Nr. STR/0771/09-14:
Der Stadtrat beschließt die 6.Änderungs-
satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Großen Kreisstadt Görlitz.
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 
redaktionellen Änderungen bei der Ausfer-
tigung der Hauptsatzung zu berücksichti-
gen und die Hauptsatzung in der Fassung 
der 6. Änderungssatzung bekannt zu ma-
chen. (Siehe Anlage Hauptsatzung)

Auf Grund von § 4 in Verbindung mit §§ 28 
Abs. 1 und 55 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 
55, 159) zuletzt geändert durch Art. 2 des 
G vom 18.10.2012 (SächsGVBl. S. 562, 
563) hat der Stadtrat der Stadt Görlitz in 
seiner Sitzung am 30.05.2013 folgende 
Satzung beschlossen:

6. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Großen 

Kreisstadt Görlitz

Artikel 1 - Änderungen
Die Hauptsatzung der Großen Kreisstadt 
Görlitz vom 20.12.2002, zuletzt geändert 
mit Satzung vom 10.09.2010, wird nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze ge-
ändert.
(1) § 7 wird wie folgt geändert:
 (a)  In Absatz 6 wird Satz 2 ersatzlos 

gestrichen.
 (b)  Absatz 7 wird ersatzlos gestrichen.
 (c)  Die weiteren Nummerierungen 

werden entsprechend angepasst.
(2) § 8 wird wie folgt geändert:
 (a)  In Absatz 2 Nr. 3 wird die Formulie-

rung „Ausnahme: In Höhe von über 
25 000 EUR bis zu 75 000 EUR ohne 
zeitliche Begrenzung im Rahmen 
des KJHG, UVG und BSHG ist der 
Oberbürgermeister zuständig.“ er-
satzlos gestrichen.

 (b)  Absatz 2 Nr. 5 erhält folgende Fas-
sung:

  „5. Entscheidung über die Annah-
me von Erbschaften, Vermächt-
nissen, Schenkungen, Spenden 
von über 25 000 EUR bis zu  
50 000 EUR“

 (c) In Absatz 2 wird nach Nr. 5 eine 
neue Nr. 6 eingefügt:

  „6. Abschluss von Verwaltungs-
sponsoringverträgen von über  
15 000 EUR,“

 (d)  Der bisherige Absatz 2 Nr. 6 wird 
Absatz 2 Nr. 7 und auch die weite-
ren Nummerierungen werden ent-

sprechend angepasst.
 (e)  In Absatz 2 Nr. 10 (neu) werden 

nach der Angabe „25 000 EUR“ 
die Worte „(ohne Betriebskosten)“ 
eingefügt.

 (f)  In Absatz 2 Nr. 13 (neu) wird am 
Ende der Punkt durch ein Komma 
ersetzt.

 (g)  In Absatz 2 wird eine neue Nr. 14 
angefügt:

  „14. Zustimmung zu überplan-
mäßigen und außerplanmäßigen 
Ausgaben von über 50 000 EUR 
bis einschließlich 250 000 EUR im 
Einzelfall.“

 (h)  Es wird ein neuer Absatz 3 angefügt:
  „(3) Die vorgenannte Wertgren-

ze für § 8 Absatz 2 Nr. 13 bezieht 
sich jeweils auf den einheitlichen 
wirtschaftlichen Vorgang. Die Zer-
legung eines solchen Vorgangs 
in mehrere Teile zur Begründung 
einer anderen Zuständigkeit ist 
nicht zulässig. Bei voraussehbar 
wiederkehrenden Leistungen be-
zieht sich die Wertgrenze auf den 
Jahresbetrag.“

(3) § 9 wird wie folgt geändert:
 (a)  In Absatz 2 werden in Spiegel-

strich 2 die Worte „Widmung, Um-
stufung und Einziehung der sonsti-
gen öffentlichen Straßen im Sinne 
des SächsStrG“ gestrichen.

 (b)  In Absatz 2 wird nach Spiegel-
strich 2 ein neuer Spiegelstrich 3 
eingefügt: „- Widmung, Umstufung 
und Einziehung der sonstigen öf-
fentlichen Straßen im Sinne des 
SächsStrG,“

 (c)  In Absatz 2 wird bei Spiegel-
strich 6 (neu) die Zahl „75 000“ in  
„100 000“ geändert. Weiterhin wird 
nach der Angabe „EUR“ in die An-
gabe „(brutto)“ eingefügt.

(4) § 12 wird wie folgt geändert:
 (a)  Absatz 1 erhält folgende neue 

Fassung:
  „Der Stadtrat bildet nachfolgend 

aufgeführte ständige beratende 
Ausschüsse:

  a) Kultur/Bildung/Soziales
  b) Sport
  c) Umwelt und Ordnung
  d) Wirtschaft und Stadtentwicklung“
 (b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Ausschüsse“ die Worte 
„zu a bis c“ eingefügt.

 (c) In Absatz 2 Satz 2 werden nach 
dem Wort „Ausschuss“ die Worte 
„zu a bis c“ eingefügt.

 (d) Dem Absatz 2 werden die neuen 
Sätze 4 und 5 angefügt:

  „Der Ausschuss zu d besteht aus 

dem Oberbürgermeister, 5 Stadt-
räten und 4 sachkundigen Einwoh-
nern als beratende Mitglieder. Der 
Oberbürgermeister übernimmt den 
Vorsitz des Ausschusses zu d.“

(5)  § 13 wird wie folgt geändert
 (a) In Absatz 1 wird eine neue Ziffer 

„4. Seniorenbeirat“ angefügt.
 (b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort 

„Behinderten“ durch die Worte 
„Menschen mit Behinderung“ er-
setzt.

 (c) Es wird ein neuer Absatz 6 ange-
fügt:

  „Der Seniorenbeirat unterstützt 
den Stadtrat und die Stadtverwal-
tung bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben und schafft zugleich eine 
zusätzliche Möglichkeit zur kom-
munalpolitischen Mitwirkung. Er 
vertritt die Interessen der Senio-
ren.

  Der Seniorenbeirat besteht aus  
10 Mitgliedern. Er setzt sich aus 
vier Mitgliedern des Stadtrates 
und sechs sachkundigen Einwoh-
nern zusammen. Der/die Vorsit-
zende wird aus der Mitte des Bei-
rates gewählt.“

(6) § 15 wird wie folgt geändert
 (a) Nummer 2 erhält folgende Fassung:
  „2. Zuständigkeit in den gemäß 

§ 8 und 9 genannten Aufgaben-
bereichen des Technischen und 
Verwaltungsausschuss, soweit die 
für deren Zuständigkeit geltenden 
Wertgrenzen nicht erreicht wer-
den,“

 (b)  Nummer 6 erhält folgende Fassung:
  „6. die Stundung von Forderun-

gen bis zu einem Höchstbetrag 
von 25.000 EUR - im Einzelfall bis 
zu 2 Monaten in unbeschränkter 
Höhe,“

 (c)  Nummer 7 c erhält folgende Fassung:
  „c) Niederschlagung von Forde-

rungen bis zu 5 000 EUR im Ein-
zelfall und in unbegrenzter Höhe 
für Forderungen, die im Falle der 
Insolvenz des Schuldners im In-
solvenzverfahren angemeldet sind 
oder für die das Insolvenzverfah-
ren mangels Masse nicht eröffnet 
oder eingestellt worden ist,“

 (d)  Nummer 8 erhält folgende Fas-
sung:

  „8. Entscheidung über die Annah-
me von Erbschaften, Vermächtnis-
sen, Schenkungen, Spenden bis 
zu einem Wert von einschließlich 
25 000 EUR,“

 (e)  Nach Nummer 8 wird eine neue 
Nummer 9 eingefügt:
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Bekanntmachung des Zweckverbandes „Neiße-Bad Görlitz“ über eine Verbandsversammlung

Die 27. öffentliche Zweckverbandsver-
sammlung findet am
Montag, den 01. Juli 2013, um 16:00 Uhr
im kleinen Sitzungssaal des Rathauses 
Görlitz, Untermarkt 6-8
statt.

Tagesordnung
1. Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und Beschlussfähigkeit

2. Protokollkontrolle der 26. öffentli-
chen Verbandsversammlung vom 
13.11.2012

3. Bericht und Feststellung Jahresrech-
nung 2010 

 Beschlussvorlage 01/2013
4. Information Jahresabschlüsse 2011 

und 2012
5. Halbjahresbericht Wirtschaftsjahr 

2013

6. Verschiedenes
Anschließend tagt die Verbandsversamm-
lung nichtöffentlich.

Siegfried Deinege
Verbandsvorsitzender

  „9. der Abschluss von Verwaltungs-
sponsoringverträgen bis zu einem 
Wert von einschließlich 15 000 EUR,“

 (f)  Die bisherige Nummer 9 wird 
Nummer 10 und auch die weiteren 
Nummerierungen werden entspre-
chend angepasst.

 (g)  Nummer 18 (neu) erhält folgende 
Fassung:

  „18. der Oberbürgermeister infor-
miert den Stadtrat in einem jährli-
chen Bericht über die Annahmen 
von Erbschaften, Vermächtnissen, 
Schenkungen, Spenden und den 
Abschluss von Verwaltungsspon-
soringverträgen“

 (g)  Nummer 19 (neu) wird ersatzlos 
gestrichen.

 (h)  Die weiteren Nummerierungen 
werden entsprechend angepasst.

(7) § 16 Absatz 2 erhält folgende neue 
Fassung:

 „Der Beigeordnete vertritt den Ober-
bürgermeister ständig in seinem Ge-
schäftskreis. Der Geschäftskreis des 
Beigeordneten ist:

 Kultur, Bauen und Stadtentwicklung, 
Ordnung und Sicherheit“

(8) § 18 wird wie folgt geändert
 (a) Absatz 1 wird wie folgt neu ge-

fasst:
  „(1) Der Stadtrat bestellt im Ein-

vernehmen mit dem Oberbürger-
meister eine(n) hauptamtliche(n) 
Beauftragte(n) für Gleichstellung. 
Kommt es zu keinem Einverneh-
men, entscheidet der Stadtrat nach 
§ 28 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO.“

 (b) Absatz 2 wird wie folgt neu ge-
fasst:

  „(2) Dieser (diese) Beauftragte hat 
Mitwirkungs- und Initiativrecht bei 
allen Vorhaben, Programmen und 
Maßnahmen der Stadt Görlitz, die 
Auswirkungen auf die Gleichbe-
rechtigung von Frau und Mann 

und die Anerkennung ihrer gleich-
berechtigten Stellung in der Ge-
sellschaft haben.“

 (c) Nach Absatz 2 werden folgende 
Absätze 3 und 4 neu eingefügt:

  „(3) Der Stadtrat bestellt im Ein-
vernehmen mit dem Oberbürger-
meister eine(n) ehrenamtliche(n) 
Beauftragte(n) für Integration. 
Kommt es zu keinem Einverneh-
men, entscheidet der Stadtrat nach 
§ 28 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO.“

  „(4) Aufgabe dieser (dieses) Be-
auftragten ist,

  1. die Förderung der Integration 
der dauerhaft in der Stadt leben-
den Migrantinnen und Migranten, 
insbesondere bei der Weiterent-
wicklung der Integrationspolitik der 
Stadt Görlitz,

  2. die Beratung und Mitwirkung bei 
allen migrationsrelevanten Sach-
verhalten sowie das Hinwirken auf 
Verwirklichung des verfassungs-
rechtlichen Gebots der Artikel 1 
und 3 des Grundgesetzes,

  3. die Förderung grenzüberschrei-
tender/internationaler Kontakte.“

 (d)  Die bisherigen Absätze 3 und 4 
werden die Absätze 5 und 6.

 (e)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 
7 und wie folgt neu gefasst:

  „(7) Aufgabe des (der) Kinder-, Ju-
gend- und Familienbeauftragten 
ist es, die Interessenvertretung für 
Kinder, Jugendliche und Familien 
wahrzunehmen und den Oberbür-
germeister sowie den Stadtrat in 
Fragen von Kinder-, Jugend- und 
Familienangelegenheiten zu bera-
ten“

 (f)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 
8 und wie folgt neu gefasst:

  „(8) Der Stadtrat bestellt eine(n) 
Seniorenbeauftragte(n). Aufgabe 
der (des) Seniorenbeauftragten 

ist es, die Interessenvertretung 
der älteren Menschen zu sein und 
den Oberbürgermeister sowie den 
Stadtrat in Fragen der Seniorenar-
beit und -betreuung zu beraten.“

 (g)  Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9.

Artikel 2 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.
Görlitz, den 03.06.2013
Siegfried Deinege
Oberbürgermeister

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gel-
ten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. Die Ausfertigung der Satzung nicht 

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. Der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
 a. Die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet hat oder
 b. Die Verletzung der Verfahrens- 

oder Formvorschriften gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 
2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
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Öffentliche Bekanntmachung zur Auflegung der Vorschlagsliste für Schöffen

Am 30. Mai 2013 wurde in der Stadtrats-
sitzung die Vorschlagsliste für Schöffen 
der Stadt Görlitz aufgestellt. Unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung ist die Vorschlags-
liste gemäß § 36 Abs. 3 Satz 1 Gerichts-
verfassungsgesetz (GVG) in der Ge-
meinde eine Woche lang zu jedermanns 
Einsicht aufzulegen.
Die Vorschlagsliste für Schöffen der 
Stadt Görlitz wird vom 19. Juni 2013 bis 
einschließlich zum 26. Juni 2013 im Ver-
waltungsgebäude Apothekergasse 2, 
Sachgebiet Statistik und Wahlen, zu je-
dermanns Einsicht aufgelegt.
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen 
einer Woche nach Ablauf der Auflegungs-
frist, also bis zum 3. Juli 2013, bei der 

Stadt oder dem Amtsgericht schriftlich 
oder zu Protokoll mit der Begründung 
Einspruch erhoben werden, dass in der 
Vorschlagsliste Personen aufgenommen 
sind, die nach Nummer 6 der Gemeinsa-
men Verwaltungsvorschrift des Sächsi-
schen Staatsministeriums der Justiz und 
für Europa und des Sächsischen Staats-
ministerium des Innern zur Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl und Beru-
fung der Schöffen und Jugendschöffen 
(Schöffen- und Jugendschöffen VwV) vom  
27. Dezember 1999, zuletzt geändert 
durch VwV vom 11. Februar 2013 mit Wir-
kung vom 15. März 2013, nicht aufgenom-
men werden durften oder nach Nummer 7 
und 8 der Schöffen- und Jugendschöffen 

VwV nicht aufgenommen werden sollten.
Allgemeiner Hinweis: Öffnungszeit des 
Sachgebietes Wahlen und Statistik im 
Verwaltungsgebäude Apothekergasse 2:
Montag   8:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag   8:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch   8:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag   8:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Görlitz, 04. Juni 2013
Siegfried Deinege
Oberbürgermeister

Überarbeiteter Entwurf des Lärmaktionsplanes liegt aus
Lärm ist eines der von der Bevölkerung 
am stärksten wahrgenommenen Umwelt-
probleme. Vor allem in Städten stellt dabei 
der Verkehr den größten Lärmverursacher 
dar. Zum Schutz des menschlichen Orga-
nismus und zur Minimierung der Kosten, 
welche der Volkswirtschaft indirekt durch 
Ausgaben im Gesundheitswesen entste-
hen, wurde durch das Europäische Parla-
ment mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
(Richtlinie 2002/49/EG) ein europaweit 
geltender einheitlicher Rahmen aufge-
stellt, den Umgebungslärm und somit sei-
ne schädlichen Folgen zu verringern oder 
zu vermeiden.
Die Stadt Görlitz ist demnach entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben ver-
pflichtet, an Hauptverkehrsstraßen mit 
Belastungen über drei Millionen Fahrzeu-
gen im Jahr einen Lärmaktionsplan zur 
Lärmminderung aufzustellen. Ein erster 
Entwurf des Planes lag bereits im Fe-

bruar/März 2012 öffentlich aus. Die einge-
brachten Hinweise und Anregungen sowie 
die Ergebnisse der zweiten Lärmkartie-
rungsstufe im Jahr 2012 wurden daraufhin 
eingearbeitet und das Planwerk entspre-
chend angepasst. Im Plan werden die 
Lärmsituation und Betroffenheiten in der 
Stadt Görlitz analysiert und Maßnahmen 
zur Verringerung der Lärmbelastungen 
detailliert beschrieben und begründet.
Der überarbeitete Entwurf kann nun in der 
Zeit vom 24.06. bis 19.07.2013 zu den 
jeweiligen Sprechzeiten im Sachbereich 
Verkehrsplanung im Raum 57 der Jäger-
kaserne (Hugo-Keller-Straße 14) einge-
sehen werden. Interessierte Bürgerinnen 
und Bürger haben außerdem die Möglich-
keit, die Unterlagen auch im Internet unter 
der Rubrik Bürger - Stadtentwicklung - 
Lärmaktionsplanung abzurufen. Anregun-
gen, Einwendungen und Hinweise können 
schriftlich bis 26.07.2013 an das Stadt-

planungs- und Bauordnungsamt, Hugo-
Keller-Straße 14 in 02826 Görlitz oder per 
E-Mail an stadtplanungsamt@goerlitz.de 
gerichtet werden.
Für alle Interessierten findet am 02.07.2013 
um 18:00 Uhr im Raum 350 der Jägerka-
serne zudem eine öffentliche Informati-
onsveranstaltung zu den ausgelegten 
Unterlagen statt. Im Rahmen der Veran-
staltung werden die im Lärmaktionsplan 
aufgeführten Maßnahmen anschaulich er-
klärt und auftretende Fragen beantwortet.
Lärmaktionsplanung ist eine Aufgabe, die 
nur im engen Miteinander von Bürgern 
und Stadt gelöst werden kann. Dabei 
sind Engagement, Ideen und Anregungen 
möglichst vieler Görlitzer gefragt. Der Lär-
maktionsplan soll letztlich dem Görlitzer 
Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden 
und stellt damit einen Schritt auf dem Weg 
zu mehr Lebensqualität in einer mobilen, 
aber auch lebenswert-leiseren Stadt dar.

Information zur öffentlichen Widmung der Gerhart-Hauptmann-Straße
Das Tiefbau- und Grünflächenamt weist 
darauf hin, dass entsprechend Be-
schluss des Stadtrates vom 25.04.2013 
die öffentliche Widmung der Gerhart-
Hauptmann-Straße verfügt wurde. Die 
Bekanntmachung erfolgte durch Aus-
hang an den Verkündungstafeln vom 

08.05. - 17.05.2013. Entsprechend der 
Widmungsverfügung ist die Widmung da-
her seit 18.05.2013 rechtswirksam. Die 
Straße ist als Ortsstraße gewidmet und 
in Baulast der Stadt Görlitz. Durch die 
Widmung gelten die Rechtsvorschriften 
für öffentliche Straßen, insbesondere das 

Sächsische Straßengesetz, die Sonder-
nutzungssatzung und die Straßenreini-
gungssatzung. Hinsichtlich der Straßen-
reinigungssatzung wird vor allem auf die 
Anliegerpflichten hingewiesen. Die Straße 
ist nicht in der öffentlichen Straßenreini-
gung enthalten.
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Immobilienausschreibung

Die Stadt Görlitz schreibt meistbietend 
zum Verkauf aus:
A-Nr. 65/02/2013 - Robert-Koch-Straße 
10 im OT Hagenwerder
Hagenwerder Flur 7, Flurstück 22 in Grö-
ße von 1.758 qm
Lage: am südlichen Rand des Stadtgebie-
tes im OT Hagenwerder, unmittelbar am 
Berzdorfer See gelegen
Objektbeschreibung:
Das Grundstück ist mit einem voll unter-
kellerten zweigeschossigen Gebäude 
(ehemalige Poliklinik) bebaut (Baujahr 
1957). Derzeit befinden sich noch zwei 
Arztpraxen ein Büro und ein als Lager ge-
nutzter Gewerberaum im Gebäude. Die 
Nutzfläche beträgt ca. 695 qm. Die der-
zeitigen Kaltmieten betragen 17.061,60 
EUR/Jahr.
Kaufpreis: gegen Gebot
Weitere Angaben zum Grundstück er-
halten Sie im Amt für Hochbau/Liegen-
schaften, SG Liegenschaften, Hugo-Kel-
ler-Straße 14, Zimmer 158, Frau Bartel, 

Tel.-Nr. 03581 671229. Hier können Sie 
auch einen Besichtigungstermin verein-
baren.
Bitte senden Sie Ihr Gebot mit einer Nut-
zungskonzeption und einem Finanzie-
rungsnachweis verschlossen in einem 
zweiten Umschlag, der mit der Beschrif-
tung: „Gebot zum Grundstück Robert-
Koch-Straße 10“ zu versehen ist, bis 
zum 05.07.2013 (Einsendeschluss ist der 
Stempel des Eingangsdatums) an die
Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Hochbau/Liegenschaften
SG Liegenschaften
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz
Der gesonderte Umschlag bleibt bis zum 
Ablauf der Frist verschlossen.
Die Eröffnung erfolgt durch die Stadtver-
waltung Görlitz ohne Beteiligung der Bie-
ter.
Nach Auswertung der Gebote werden die 
Kaufinteressenten unterrichtet.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 

es sich bei dem öffentlichen Verkauf der 
Stadt Görlitz um ein schriftliches Bieter-
verfahren handelt, das mit dem gleichna-
migen Ausschreibungsverfahren nach der 
Verdingungsordnung für Bauleistungen 
(VOB) und der Verdingungsordnung für 
Leistungen nicht vergleichbar ist.

Die Stadt Görlitz behält sich die volle Ent-
scheidungsfreiheit darüber vor, an wen 
und zu welchen Bedingungen das Grund-
stück verkauft wird.

Görlitzer Magazin im Angebot

25 Ausgaben des „Görlitzer Magazins“ 
sind bisher erschienen. Seit 1987 geben 
die Görlitzer Sammlungen für Geschichte 
und Kultur diese Schriftenreihe heraus. 
Jährlich erscheint ein neues Heft mit Bei-
trägen zur Geschichte und Gegenwart, 
Persönlichkeiten sowie Kunst und Kul-
turgeschichte der Stadt Görlitz und ihrer 
Umgebung.
Das Kulturhistorische Museum möchte 
Sammlern und Lesern, die Interesse an 
den Broschüren haben, erneut ein beson-
deres Angebot unterbreiten:

Drei Hefte aus den Jahrgängen 1987 bis 
1998 können zum Preis von 7,50 Euro 
erworben werden. Des Weiteren sind drei 
Hefte der Jahrgänge 2001 bis 2011 zum 
Preis von 24 Euro erhältlich. Die Jahrgän-
ge 1995, 1999 und 2003 sind vergriffen. 
Alle noch verfügbaren Hefte werden zum 
Komplettpreis von 115,50 Euro angebo-
ten. Das aktuelle „Görlitzer Magazin“ Nr. 
25/2012 ist von den genannten Angeboten 
ausgeschlossen. Der Verkauf erfolgt über 
die Museumsshops im Barockhaus Neiß-
straße 30 und im Kaisertrutz.

Historische Feuerwehr ist  
im Kaisertrutz angekommen

Der originale Spritzenwagen der Feuer-
wehr aus dem Jahre 1924 ist Ende Mai in 
Einzelteilen im Kaisertrutz angekommen 
und wurde von Kameraden einer Frei-
willigen Feuerwehr vor Ort montiert. Nun 
parkt der von der Firma G.A. Fischer in 
Görlitz gebaute Wagen dort auf seinem 
Podest bis zur Eröffnung der neuen Dau-
erausstellung.

Foto: Hans-Albrecht Bittner

Görlitz im 19. und  
20. Jahrhundert

Anfang Juli 2013 wird der letzte Teil der 
kulturgeschichtlichen Ausstellung im 
ersten Obergeschoss des Kaisertrutzes 
eröffnet. Chronologisch abgebildet wird 
die Geschichte der Stadt vom Übergang 
der östlichen Oberlausitz an Preußen im 
Jahre 1815 bis zur friedlichen Revolution 
1989/90.
Mehr dazu erfahren Sie in der nächsten 
Ausgabe des Amtsblattes.
Vernissage: Freitag, 5. Juli 2013, 19:00 
Uhr, Kaisertrutz

Von Stadtsoldaten,  
Schützenfesten und  

Türmerfamilien

Steigen Sie über 165 Stufen hinauf ins 
Türmerstübchen und lauschen Sie auf 
dem Weg dahin den Geschichten von 
Thomas Berner. Bei guter Witterung wer-
den Sie für die Mühen des Aufstiegs mit 
einem herrlichen Ausblick auf Görlitz und 
Umgebung belohnt.
Karten für diese Führung sind an der Kas-
se im Kaisertrutz erhältlich. 
Samstag, 22. Juni 2013, 14:00 Uhr, Rei-
chenbacher Turm
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Foto: Kerstin Gosewisch

Ergotherapeut/in Physiotherapeut/in
Rettungsassistent/in

Ansprechpartnerin: Sabine Martin · Tel. 035 81/42 150
schule-goerlitz@de.tuv.com

.

TÜV Rheinland Schulzentrum

Furtstraße 3 · 02826 Görlitz

www.tuv.com/schule-goerlitz

Anzeigen

Deutschland (nicht nur) für Anfänger

Arbeit, Brauchtum, Fußball, Gemütlich-
keit, Querdenker, Tagesschau, Umwelt, 
Vereine und Zukunft sind nur einige Stich-
worte, die die Vielfältigkeit Deutschlands 

und seiner Einwohner erklären. Themen 
aus Geschichte, Politik, Wirtschaft und 
Kultur wurden den Buchstaben des Al-
phabets von A bis Z zugeordnet und in der 
Wanderausstellung der Bundeszentrale 
für politische Bildung/bpb inhaltlich sowie 
medial ansprechend aufbereitet.
„Deutschland für Anfänger“ vermittelt ge-
nerationsübergreifend und auf unterhalt-
same Weise Wissen über Deutschland. 
Seit 2009 ist die bpb mit dieser Wander-
ausstellung auf Tour. Die Inhalte werden 
ständig aktualisiert.
Besuchern bietet die informative Ausstel-
lung vielfältige Möglichkeiten zum Mitma-
chen und zur persönlichen Meinungsäu-
ßerung. So können sie sich beispielsweise 
an einem Einbürgerungstest versuchen, 
ihr Lieblingswort notieren oder auch über 
das Wembley-Tor abstimmen.
Die bpb und das Kulturhistorische Muse-
um Görlitz hoffen, dass Ausstellungsbesu-
cher von den Angeboten rege Gebrauch 
machen.
Noch bis zum 18. August 2013 besteht 
dazu vor Ort die Gelegenheit.
Schulklassen erhalten freien Eintritt.

Weitere Veranstaltungen

Mittwoch, 19. Juni 2013, 17:00 Uhr, Ba-
rockhaus Neißstraße 30
„Für Kultur, für Recht, für Freiheit“
Carl-Albert Brüll (1902 - 1989) - ein Gör-
litzer Anwalt in gefährlichen Zeiten
Dr. Rolf Hensel beschäftigt sich in sei-
nem Vortrag mit dem Wirken des Görlitzer 
Anwalts Carl-Albert Brüll in den Wirren 
des 17. Juni 1953. Am Nachmittag des  
17. Juni übernahm Brüll nach der Öffnung 
des Görlitzer Gefängnisses zeitweise die 
Schlüsselgewalt und sorgte u. a. für die 
vorübergehende Unterbringung der ob-
dachlosen Häftlinge. Nach der Nieder-
schlagung des Aufstandes wurde er ver-
haftet und vom Bezirksgericht Dresden 
zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach 
seiner Haftentlassung 1956 flüchtete er 
nach West-Berlin.
Der Vortrag von Dr. Hensel basiert auf 
seinem Aufsatz über Carl-Albert Brüll im 
Görlitzer Magazin Nr. 25/2012, der auf 
weitere Erlebnisse des Anwalts in Görlitz 
Bezug nimmt.
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43. Interkommunaler Erfahrungsaustausch zur Stadterneuerung und  
Sozialplanung der Difu in Görlitz

Foto: Dr. Sylvia Otto

Vom 5. bis 7. Juni 2013 führte das Deut-
sche Institut für Urbanistik (Difu) aus Ber-
lin gemeinsam mit der Stadtverwaltung 
den jährlichen Kongress zur Stadterneu-
erung und Sozialplanung in Görlitz durch. 
Mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus den Bereichen Stadterneue-
rung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 
Sozialplanung und Stadtteilmanagement, 
Stadtentwicklung und Stadtplanung so-
wie aus Wohnungsbau-, Sanierungs- und 
Entwicklungsgesellschaften aus ganz 
Deutschland kamen zu einem Erfahrungs-
austausch zu Themen der Stadtentwick-
lung zusammen.
Hauptschwerpunkte waren dabei die in-
tegrierte Stadtentwicklung, der energeti-
sche Stadtumbau und der demografische 
Wandel. Oberbürgermeister Siegfried Dei-
nege begrüßte die angereisten Gäste am 

Abend des 5. Juni im großen Sitzungssaal 
des Rathauses.
Kurzinformation: 
Deutsches Institut für Urbanistik
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) 

ist als größtes Stadtforschungsinstitut 
im deutschsprachigen Raum die For-
schungs-, Fortbildungs- und Informations-
einrichtung für Städte, Kommunalverbän-
de und Planungsgemeinschaften.

Sommerfest

Wir, die Kinder, das Team und der Förder-
verein des Freinet-Kinderhauses auf der 
Erich-Weinert-Straße 54, laden am Frei-
tag, dem 21.06.2013, zum traditionellen 
Sommerfest in unsere Kindereinrichtung 
ein. In diesem Jahr werden wir mit unse-
ren Gästen von 15:00 bis 18:00 Uhr auf 
eine erlebnisreiche Urlaubsreise gehen. 
Wer möchte, kann sich als Reisender klei-
den und Koffer, Rucksack oder andere Ur-
laubsgegenstände mitbringen.

Foto: Erzieherin Freinet-Kinderhaus

Großartige Stimmung beim Fußballturnier

Am Freitag, dem 24.05.2013 fand auf der 
„Kinderinsel Kunterbunt“ ein Fußballtur-
nier besonderer Art statt. Komplett von El-
tern des Elternrates organisiert, kämpften 
drei Mannschaften um den Wanderpokal. 
Jede Mannschaft bestand aus drei Vätern 
und drei Kindern. Während die Väter sich 
eher um die „Abwehr“ kümmerten, kämpf-
ten die Kinder der Mannschaften um die 
Tore.
Am Ende konnte die Mannschaft der Grup-
pe 2 strahlend den Siegerpokal in Emp-
fang nehmen. Sie hatte knapp vor den 

Mannschaften Gruppe 1 und Gruppe 4  
gewonnen. Für jeden Mitspieler gab es 
eine Medaille, Urkunde und einen kleinen 
Preis.
Bei selbstgemachten Hotdogs und Sieger-
trunk klang der tolle Nachmittag aus.

Ein ganz herzliches Danke für diesen ge-
lungenen Nachmittag sagen die Fußbal-
ler und Erzieherinnen des Kinderhauses 
„Kinderinsel Kunterbunt“ an alle, die an 
der Vorbereitung und Durchführung mit-
gewirkt haben.

Foto: Kinderhaus „Kinderinsel Kunterbunt“
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Engelgeschichten zwischen Leben und Tod

Gut behütet über den Städtischen Friedhof bummeln

Zum mittlerweile 18. Engelbummel kamen 
am Mittwoch, dem 5. Juni 2013, rund 30 
interessierte Görlitzer und Besucher auf 
den Städtischen Friedhof. Während des 
zweistündigen Rundgangs lauschten die 
Spaziergänger den Geschichten, Ge-
dichten, Anekdoten und Erklärungen über 
kleine und große Friedhofsengel. Auf der 
größten Begräbnisstätte der Stadt breiten 
viele dieser göttlichen Boten ihre Flügel 
schützend über die Verstorbenen aus.

Sie haben schöne Gewänder, große schüt-
zende Flügel, sind drollig oder menschli-
cher Gestalt. Oft schauen sie traurig und 
wirken doch ermutigend. Engel - sie sind 
die Boten Gottes auf der Erde, sollen uns 
Menschen beschützen und trösten, be-
sonders auf dem Friedhof. Dass jedoch 
die meisten der himmlischen Botschafter 
barfuß sind, manchmal eine Rose in der 
Hand halten, wie aus glänzendem, wert-
vollen Metall erscheinen und letztlich doch 
überwiegend aus Gips bestehen, das er-
fuhren einige Ur-Görlitzer und die Besu-
cher aus nah und fern erst während des 
Rundgangs an diesem Mittwoch.

„Engel dienten sogar als Vorlage für einen 
ganz besonderen Knopf des bekannten 
Görlitzer Fabrikanten Riedel“, erzählte 

Friedhofsleiterin Evelin Mühle fachkundig. 
Mit nachdenklichen Gedichten und span-
nenden Anekdoten aus Vergangenheit 
und Gegenwart erklärte sie den Besu-
chern in aller Engelsruhe die Bedeutung 
der einzelnen, von den göttlichen Boten 
behüteten Grabstellen.

Mit ihren Engelsgeschichten sorgte sie 
beim Publikum nicht nur für Staunen und 
interessierte Nachfragen, sondern sogar 
für heimliche Tränen. Die wischten sich 
Einige nach dem Besuch am Grab der 
Sternenkinder aus dem Gesicht. „Das hat 
uns ganz besonders berührt. Es ist schön 
zu wissen, dass so viele gute Engel hier 
auf dem Görlitzer Stadtfriedhof sind“, sag-
te Familie Klotz am Ende des kostenlosen 
Rundgangs. Sie haben viel Neues und 
Interessantes erfahren und wollen gern 
beim nächsten Engelbummel wieder mit 
dabei sein. Der findet zwar erst im kom-
menden Jahr statt, doch bis dahin können 
Sie sich auch gern selbst einmal auf die 
Spuren der Engel des Städtischen Fried-
hofs begeben.

Hinweis: weitere Termine 2013 finden Sie 
im Flyer „Feuer & Flamme“ des Städti-
schen Friedhofes.

Foto: Eigenbetrieb Städtischer Friedhof Görlitz

Blumenspende der Gärtnerei 
Jonathan verschönt die  
Mittelschule Innenstadt

Nach der farbenfrohen 
Gestaltung der Blumen-
kästen an der Eingangs-
fassade der Schule durch 
die Görlitzer Gärtnerei 

Jonathan ist es Zeit ein herzliches Dan-
keschön zu sagen. Auch in diesem Jahr 
konnten die Schüler und das Kollegium 
der Mittelschule Innenstadt wie gewohnt 
eine liebevoll vorbereitete Blumenspende 
entgegen nehmen.
Die gute Zusammenarbeit zur Verschöne-
rung des Stadtbildes durch die Gärtnerei Jo-
nathan erfreut die Schule seit vielen Jahren.

Text und Foto: 
Presseclub der Mittelschule Innenstadt

Aktuelle Fundsachen  
Mai 2013

Autoschlüssel VW, Ford (2)
Schlüsselbunde (4)
Handy (1)
Fahrräder (7)
Bargeld

Fundsachen können im Bürgerzent-
rum Jägerkaserne auf der Hugo-Keller-
Straße 14 abgegeben werden. Rückfra-
gen sind unter der Rufnummer 03581 
671235 möglich. Die Herausgabe von 
Fundsachen und die Ausstellung von 
Bestätigungen über nicht aufgefundene 
Sachen für Versicherungen erfolgt bei 
Katrin Müller in der Jägerkaserne, Hu-
go-Keller-Straße 14, Zimmer 5. Bei der 
Abholung von Fundsachen wird um vor-
herige Terminabsprache unter Telefon 
03581 671522 gebeten, da einige Fund-
sachen zurzeit im anderen Gebäude 
lagern und erst geholt werden müssen.
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Auszug aus den Statistischen Monatszahlen der Stadt Görlitz – April 2013 
    

Sachgebiet Einheit Zeitraum 
Bevölkerung   April 2013 April 2012 

Bevölkerung insgesamt (nur Hauptwohnsitz) Personen 54.347 54.578 
davon in:      
Biesnitz Personen 3.953 3.922 
Hagenwerder Personen 833 840 
Historische Altstadt Personen 2.379 2.433 
Innenstadt Personen 15.017 14.870 
Klein Neundorf Personen 127 132 
Klingewalde Personen 612 619 
Königshufen Personen 7.644 7.857 
Kunnerwitz Personen 501 512 
Ludwigsdorf Personen 757 744 
Nikolaivorstadt Personen 1.608 1.542 
Ober-Neundorf Personen 273 281 
Rauschwalde Personen 6.005 6.064 
Schlauroth Personen 345 356 
Südstadt Personen 8.716 8.734 
Tauchritz Personen 183 178 

Weinhübel Personen 5.394 5.494 
Natürliche Bevölkerungsbewegung   April 2013 April 2012 

Lebendgeborene insgesamt Personen 25 31 

Gestorbene insgesamt Personen 70 65 
Räumliche Bevölkerungsbewegung   April 2013 April 2012 

Zuzüge insgesamt 1) Personen 384 323 

Fortzüge insgesamt 2) Personen 338 306 

Umzüge insgesamt 3) Personen 156 160 

Arbeitsmarkt   April 2013 April 2012 

Arbeitslose nach SGB III Personen 809 811 

Arbeitslose nach SGB II Personen 3.618 4.171 

Arbeitslose insgesamt Personen 4.427 4.982 

darunter     

       unter 25 Jahre Personen 306 362 

       Langzeitarbeitslose Personen 2.324 2.104 
Arbeitslosenquote  
(bezogen auf alle zivile Erwerbspersonen) Prozent 17,2 19,1 

Arbeitslosenquote  
(bezogen auf abhängig zivile Erwerbspersonen) Prozent 19,2 21,2 

Gewerbe   April 2013 April 2012 

Gewerbeanmeldungen insgesamt Anzahl 137 83 
Gewerbeabmeldungen insgesamt Anzahl 49 55 

Gewerbebestand insgesamt Anzahl 5.529 5.144 
 
1) ist die Summe aller Zuzüge in die einzelnen Stadt- und Ortsteile, sowohl aus anderen Stadt- und Ortsteilen von Görlitz  
   als auch von außerhalb des Stadtgebietes. 
2) ist die Summe aller Fortzüge aus den einzelnen Stadt- und Ortsteilen, sowohl in andere Stadt- und Ortsteile von Görlitz  
   als auch nach außerhalb des Stadtgebietes. 
3) ist die Summe aller Umzüge innerhalb der einzelnen Stadt- und Ortsteile. 
 

Herausgeber: Stadtverwaltung Görlitz, Hauptverwaltung, Kommunale Statistikstelle, Telefon: 03581/671513 und 671507 
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Eine Aktion zur kulturellen Zwischennutzung  
leer stehender Räume

„Vom Mekong-Delta nach  
Hanoi - mit Dschunke und 

Mofa durch Vietnam!“ -  
Sommercamp 2013

Zum 14. Mal findet das Sommercamp in 
der Zeit vom 13. bis 21.08.2013 für Kin-
der im Alter von 8 bis 14 Jahren statt, wel-
ches im Sinne des Eine-Welt-Gedankens 
gestaltet wird. Dieses Mal werden sich 
die Teilnehmer auf eine ganz besondere 
Reise durch Vietnam begeben. An neun 
Tagen erleben, erforschen und erspielen 
sich die jungen Reisenden vietnamesi-
sche Geschichte, Geographie, Bräuche, 
Landesküche und vieles mehr. Es wird 
gebastelt, gelacht, gewandert, gefeiert, 
musiziert, gekocht und getanzt. Im Heu-
hotel Hähnichen werden alle ein unver-
gessliches Ferienabenteuer erleben.
Jetzt schnell anmelden, es sind noch Plät-
ze frei. Die Flyer mit Anmeldebogen gibt 
es im Kinder-Kultur-Café Camaleón am 
Lutherplatz 5 oder zum Download unter: 
www.tierra-goerlitz.de/camaleon/som-
mercamp/
Infos und Voranmeldungen unter:
Tel.: 03581/878295
E-Mail: tierra-camaleon@arcor.de
Tierra - Eine Welt e. V.
Ansprechpartner/in: Stefan Lorenscheit
 Carolin Ladwig

Ausschreibung für Künstlerischen 
Workshop
Teilnehmer für Kunstprojekt im Juli ge-
sucht!
Vagabond Stories - Christine Comeau in 
Görlitz-Zgorzelec 2013
Der Wildwuchs e. V. bietet vom 14.07. bis 
28.07.2013 einen Workshop zum Thema 
Textilkunst und Performance an. Wäh-
rend der zweimonatigen Residenz der ka-
nadischen Künstlerin Christine Comeau in 
Görlitz soll gemeinsam mit Teilnehmern 
aus Deutschland und Polen eine Perfor-
mance erarbeitet werden. Zentraler Inhalt 
wird neben dem Gestalten und Produzie-
ren von Kostümen auch das Erlernen 
und Ausüben einer Performance im öf-
fentlichen Raum in Görlitz/Zgorzelec sein. 
Als Workshopteilnehmer hast du die Mög-
lichkeit Teil einer einmaligen Kunstaktion 
zu werden. Der Workshop wird an allen 
14 Tagen jeweils ca. 8 Stunden pro Tag 
stattfinden. Der genaue Ablauf wird nach 

Anmeldung zu gesandt. Teilnehmer jeden 
Alters können sich melden. Sprachkennt-
nisse Deutsch, Polnisch, Französisch und 
Englisch sind erwünscht, aber nicht Vor-
aussetzung.
Wann? 14.07. bis 28.07.2013 Wo? in Gör-
litz-Zgorzelec 
Anmeldeschluss: 30.06.2013
Anmeldung per E-Mail: wildwuchs.ev@
gmx.de Formlose Anmeldung (bitte kur-
ze Angabe zu Name, Alter, Berufsstand, 
Wohnsitz und Motivation) Für Teilnehmer 
von außerhalb kann eine Unterbringung 
organisiert werden. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Fahrtkostenzuschüsse können 
ggf. gewährt werden.
Weitere Infos unter: 
www.derwildwuchs.de/vagabondstories
Infos zur Künstlerin: 
http://christinecomeau.com/

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der 
VEOLIA-Stiftung Görlitz.

Kinder- und Familientreff heißt ab sofort Kidrolino

Mit der offiziellen Einweihung des neuen 
Spielplatzes gibt sich der Kinder- und Fa-
milientreff des Kinderschutzbundes Gör-
litz einen neuen Namen“ KIDROLINO“. 
Kinder und Eltern haben darüber abge-
stimmt. Die ruhig gelegene Einrichtung 
am Kidrontal bietet Kindern und Familien 
ein buntes Programm aus Freizeitgestal-
tung, Bildungs- und Beratungsangeboten. 
Seit März verfügt der Spielplatz neben 
Trampolin, Kletterwand, Vogelnestschau-
kel und Sinnesstrecke über ein „Blüten-
baumhaus mit Bienenwaben“ zum Klet-
tern, Spielen und Toben. Das KIDROLINO 
steht Montag bis Freitag Kindern und 
Familien offen. Weitere Infos unter www.
kinderschutzbund-goerlitz.de oder telefo-
nisch unter 03581 301100.
Sommerferienspiele im Kinder- und Fa-
milientreff Kidrolino
Vom 15.07. bis 19.07. veranstaltet der 
Kinderschutzbund Görlitz Ferienspiele im 

KIDROLINO mit Fahrradtour, Picknick, 
Badeausflug, Spaß-Parcours und kreati-
vem Filzen. Die Angebote finden täglich in 
der Zeit von 9:00 bis 14:00 Uhr statt und 
richten sich an Schulkinder bis 14 Jahre.

Noch freie Plätze im Sommerlager
Vom 12. bis 16. August 2013 veranstal-
tet der Kinderschutzbund Görlitz das tra-
ditionelle Sommerlager am Quitzdorfer 
Stausee. Kinder von neun bis 14 Jahren 
erleben eine ereignisreiche Woche mit 
Ausflügen in die Umgebung mit dem Rad, 
Grillen, Lagerfeuer, Badengehen und an-
deren schönen Aktivitäten.

Anmeldungen: unter der Telefon 03581 
301100, per E-Mail unter info@kinder-
schutzbund-goerlitz.de oder persönlich 
auf der Gersdorfstraße 5 in Görlitz in den 
Räumen des Kinderschutzbundes Görlitz.
www.kinderschutzbund-goerlitz.de

Ideen in Druck
Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und
Bürgerzeitungen erreichen Sie Ihre Region. w
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KUNSTPAUSE macht Musik Macht Flügge

Görlitzer queer film festival 
fragt: Wie queer bist du?

Seit nunmehr vier Monaten findet das 
Görlitzer „queer film festival“ an verschie-
denen Orten der Neißestadt statt. Und es 
geht weiter, noch ganze sechs Monate 
lang.
Einmal im Monat werden Filme gezeigt, 
die sich den Themen sexueller und ge-
schlechtlicher Identität widmen, sprich, 
es geht um die Fragen „Wie begehre ich? 
Wie liebe ich? Mit welchem Geschlecht 
identifiziere ich mich?“ Das englische 
Wort queer, das sich mit „seltsam“ oder 
„sonderbar“ übersetzen lässt, ist ein 
Überbegriff für verschiedene sexuelle 
Orientierungen, Lebensweisen und Ge-
schlechteridentitäten
Veranstaltet wird die Filmreihe vom Ar-
beitskreis Queer, einer Gruppe von En-
thusiasten/innen, die dieser Fragestel-
lung nachgehen und die Menschen für die 
Vielfalt der Lebens- und Liebeseinstellun-
gen sensibilisieren möchten. Gegründet 
wurde der Arbeitskreis Anfang des Jahres 
von Franziska Böhm vom Filmclub von 
der Rolle und Annekathrin Wille, die in Zu-
sammenarbeit mit der Gleichstellungsbe-
auftragten der Stadt Görlitz Romy Wies-
ner das Programm auf die Beine gestellt 
haben.
Zusätzlich zu dem Filmangebot gibt es 
seit Mai auch eine Queerlounge, die im-
mer am zweiten Dienstag im Monat ab 21 
Uhr in den Studentenclub Maus einlädt. 
Die Lounge bietet die Möglichkeit sich in 
lockerer Runde zu treffen, zu quatschen 
und Spaß zu haben. Bei der nächsten 
Queerlounge am 9. Juli soll das erste 
Halbjahr des Festivals mit einer queer-
beats-Party gefeiert werden.
Den nächsten Film kann man am 17. Juli 
um 20:00 Uhr im Camillo-Kino sehen. 
Gezeigt wird der indische Spielfilm „Fire“, 
der von einer aufkeimenden Liebe zweier 
Frauen in einer von starren Rollenbildern 
geprägten Gesellschaft erzählt.
Weitere Informationen unter queerfilmfes-
tival-goerlitz.de.tl

Am 13. Juli 2013, findet in der Zeit von 
10:00 bis 17:00 Uhr das vierte Fußballtur-
nier der Freizeitkicker an der Frauenburg-
straße statt. Die Veranstaltung richtet sich 
an Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter von 14 bis 24 Jahren. Gespielt 
wird mit vier Feldspielern, einem Torwart 
sowie mit max. zwei Auswechselspielern. 
Anmeldeschluss ist am 9. Juli 2013. Am 
Tag der Veranstaltung sind pro Mann-
schaft 5 Euro Startgebühr zu entrichten. 
Für die Verpflegung sind die Teilnehmer 

selbst verantwortlich. Das Freizeitkicker-
turnier an der Frauenburgstraße wird von 
der Stadtweiten Mobilen Jugendarbeit des 
ASB RV Zittau/Görlitz e. V. mit Unterstüt-
zung der Jugendgruppe vom „Spieler“ 
durchgeführt.

Anmeldung:
Stadtweite Mobile Jugendarbeit des ASB 
RV Zittau/Görlitz e. V., Konsulstraße 48, 
02826 Görlitz, Tel.: 03581 404308, Handy: 
0160 91304966, E-Mail: mokja@asb-gr.de

Das trinationale, multimediale Festival 
„KUNSTPAUSE macht Musik Macht Flüg-
ge“ wird vom Meetingpoint Music Messia-
en e. V. in Kooperation mit dem Gerhart 
Hauptmann-Theater Görlitz und dem 
Kulturkombinat 15° e. V. veranstaltet. Am 
27. Juni 2013, von 10 bis 0 Uhr wandelt 
sich das komplette Görlitzer Theater so-
wie der Theaterplatz zur Bühne für die 
unter Zehn- bis unter Dreißigjährigen der 
Drei-Länder-Region. Tschechische, pol-
nische und deutsche Musik-, Tanz- und 
Schauspielgruppen, Orchester, Chöre 
und Rockbands zeigen, was sie können. 
Zudem werden mehrere Workshops an-
geboten (z. B. Zirkus, Capoeira, Graffiti). 
Interessierte, die gern selbst einen Auftritt 
absolvieren oder Workshop durchführen 
möchten, können sich gern noch kurzfris-
tig melden.
Endlich! - Nach mittlerweile neun Jahren 
wurde es langsam Zeit, ein Event wieder-

zubeleben, welches in dieser Form recht 
einzigartig sein dürfte: die „KUNSTPAU-
SE“. Erstmals und letztmals öffnete das 
Theater im Jahre 2004 sein „Heiligstes“, 
damit ganz Kleine bis schon Große zeigen 
konnten, wie sie ihrer Kreativität Ausdruck 
verleihen. Damals initiiert durch Albrecht 
Goetze, bot sich der Blick auf ein Theater-
Innenleben ganz unkonventioneller Art: 
auf allen Bühnen, in vielen Räumen, Kor-
ridoren, Foyers, Ecken und Nischen sang 
und klang, wuselte und rumorte es. Ge-
sangs- und Instrumentaleinlagen, Schau-
spiel, Tanz, Workshops, Spiel und Spaß 
- und das (fast) einen ganzen Tag lang!
Auch zur seit 2010 drei Jahre in Folge 
stattfindenden Festivität MUSIK MACHT 
FLÜGGE auf zentralen Plätzen in Gör-
litz haben die Küken unter den Künstlern 
der Kindergärten, -tagesstätten, -häuser 
und -horte sowie die schon etwas älteren 
Akteure der Grund-, Real-, Musikschulen 
und Gymnasien, regionaler Bands und 
verschiedener Vereine und Projekte der 
trinationalen Region gezeigt, welches kre-
ative Potenzial in ihnen schlummert und 
nur darauf wartet, geweckt zu werden.
Diese beiden Feste werden nun mit 
„KUNSTPAUSE macht Musik Macht Flüg-
ge“ zu einem einzigen Event vereint.

Kontakt:
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN e. V.
Demianiplatz 40
02826 Görlitz
Tel.: (03581) 661269
E-Mail: meeting@themusicpoint.net
www.messiaen.themusicpoint.net

Grafik: Tomasz Milewski

4. Freizeitkickerturnier an der Frauenburgstraße
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Auch für das diesjährige ViaThea wird 
noch Unterstützung durch Praktikanten 
gesucht. Warum es sich lohnt, dabei zu 
sein, schildert Johanna Martinez, die der-
zeit als Praktikantin beim ViaThea-Team 
mitarbeitet.
„Als Kultur- und Management-Studentin 
ist es wichtig, die Gelegenheit zu ha-
ben, seine Fachkenntnisse in der Praxis 
anwenden zu können. Einer der besten 
Wege, um die Kultur und ihr Management 
zu verstehen, ist direkt in eine Projektor-
ganisation einzutauchen und so einen 
Beitrag zum Aufbau und Erfolg eines Pro-
jektes zu leisten.
Seit Anfang März habe ich mein zweites 
Semester im Masterstudiengang Kultur 
und Management angefangen. Die Ko-
operation zwischen der Universität von 
Nantes in Frankreich und der Hochschule 
Zittau/Görlitz hat mir die Möglichkeit ge-
geben, ein sogenanntes „Dual Degree“, 
auf Deutsch Doppel-Diplom zu machen, 
durch den ich Fachkompetenzen im fran-
zösischen sowie im deutschen Kulturge-
biet erreichen kann. Im Studienplan ist ein 
sechswöchiges Pflichtpraktikum integriert. 
Mir war es jedoch wichtig, ein Projekt von 
Anfang bis Ende zu betreuen. Ich habe 
also die Entscheidung getroffen, ein stu-
dienbegleitendes Praktikum zu machen. 
Zwölf Stunden pro Woche arbeite ich im 

Büro des Internationalen Straßentheater-
festivals ViaThea und werde bis zum Ende 
des 19. ViaThea Mitglied des Teams sein. 
Als Masterstudentin sollte man in meinen 
Augen so viele Erfahrungen wie möglich 
sammeln, um sich optimal auf die Kultur-
welt und den Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Seit bereits 19 Jahren gibt es das Via-
Thea, das auch vom Engagement eh-
renamtlicher Mitarbeiter und Praktikan-
ten lebt. Straßen, Plätze und Brücken 
der Stadt Görlitz-Zgorzelec verwandeln 
sich ein Mal im Jahr in eine riesige Büh-
ne unter freiem Himmel und lassen dem 
Theater in allen Ausdrucksformen freien 
Lauf. Dieses Jahr vom 01.08.2013 bis 
zum 03.08.2013 werden Stelzendarsteller, 
Walk Acts, Tanztheater, Musik, Akrobatik, 
Cirque Nouveau und Physical Theater die 
Straßen beleben, geben ihnen ein neues 
Gesicht und ermöglichen dem Publikum 
eine kostenlose und freie Reise durch ver-
schiedene Kunstwelten.
Diese besondere Welt der Künste wird 
durch die Arbeit von Praktikanten und eh-
renamtlichen Mitarbeitern entscheidend 
unterstützt und entfaltet seit 1995 sich 
jedes Jahr aufs Neue. Als Mitglied des 
ViaThea-Teams hat man u. a. die Möglich-
keit die besonders spannende Erfahrung 
zu machen, eine Künstlergruppe während 
des Festivals persönlich zu betreuen. Bei 

ViaThea hat man schnell verstanden, dass 
ein Praktikant viel mehr kann, als Kaffee 
kochen und Photokopien machen. Man be-
gegnet sich mit Respekt und arbeitet wei-
testgehend eigenverantwortlich, wodurch 
man viel lernen kann. Jeder steuert sei-
nen Teil zur Organisation bei und hilft z. B.  
bei der Auswahl besonderer Gruppen oder 
betreut Crowdfunding Kampagnen wie 
dieses Jahr für die Gruppe Asphaltpiloten. 
Man beteiligt sich an der Ausarbeitung der 
Programme und der Kommunikations- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Als Praktikant 
erhält man die Chance, sich mit Hilfe der 
erfahrenen Projektleitung mit verschiede-
nen Fachgebieten vertraut zu machen. 
Was will man als Praktikant mehr als sei-
ne Kenntnisse in die Tat umzusetzen und 
zu vertiefen? Praktikanten werden hier im-
mer gebraucht, und entweder nutzt man 
die Möglichkeit für längere Zeit an der 
Organisation mitzuwirken oder engagiert 
sich als freiwilliger Mitarbeiter während 
der drei Festivaltage. Zögert nicht bei Via-
Thea mitzumachen!“

Bei Interesse meldet euch:
Gerhart Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau 
GmbH
E-Mail: c.hoffmann@g-h-t.de
03581 470531
www.viathea.de

ViaThea sucht tatkräftige Unterstützung

Beratung vor Ort: Mo-Fr 14.30 - 17.30 Uhr

www.schuelerhilfe.de

Anzeigen

Zum 10. Mal Kneippen und Feiern auf der „Kinderinsel Kunterbunt“

In der Woche bis 21.06.2013 startet die 
diesjährige Kneipp-Woche des Kinder-
hauses „Kinderinsel Kunterbunt“ auf der 
Mittelstraße 7. Bis zum Freitag beschäf-
tigen sich zwischen 9:00 und 10:30 Uhr 
die Kinder der Einrichtung mit ihren El-
tern sehr intensiv mit den fünf Säulen der 
Kneippschen Gesundheitslehre. Jede 
Gruppe öffnet täglich ihre Türen, um Be-
sucher und Interessierte an gesunder 
Ernährung, Kräuterlehre, Bewegung, see-
lischem Wohlbefinden und Wasseranwen-
dungen teilhaben zu lassen.

Zum Ende der Kneipp-Woche findet am 
Freitag, den 21.06.2013, nun schon die 
10. Kneippiade statt. In diesem Jahr steht 
dabei das Miteinander von Eltern/Groß-
eltern und Kindern im Vordergrund. Inte-
ressierte und Neugierige sind dazu recht 
herzlich eingeladen. Das Programm be-
ginnt 15:00 Uhr im Sonnenhof. Erziehe-
rinnen, Eltern und Kinder freuen sich auf 
zahlreiche Besucher.

www.wittich.de

AMTSBLÄTTER BEILAGEN BROSCHÜREN PROSPEKTE
ZEITUNGEN AMTSBLÄTTER BEILAGEN BROSCHÜREN
PROSPEKTE ZEITUNGEN AMTSBLÄTTER BEILAGEN
BROSCHÜREN PROSPEKTE ZEITUNGEN AMTSBLÄTTER
BEILAGEN BROSCHÜREN PROSPEKTE ZEITUNGEN

Fragen zur Werbung? (01 70) 2 95 69 22

Ihr Medienberater

Falko Drechsel
berät Sie gern. falko.drechsel@wittich-herzberg.de
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Bereits zum 78. Mal wird am 30. Juni 2013 
der Radklassiker „Rund um die Landes-
krone“ ausgetragen. Mit den Deutschen 
Meisterschaften der Masters ist es der 
kleinen Radsportabteilung des Postsport-
verein Görlitz e. V. erneut gelungen, ein 
großes Radsport-Event nach Görlitz zu 
bekommen. In den drei Alterskategori-
en werden die Deutschen Meister er-
mittelt und die besten Masters aus ganz 
Deutschland in Görlitz an den Start gehen.
Für alle Radsport-Begeisterten aus un-
serer Region, egal ob älter oder jünger, 
gibt es das „Jedermann-Rennen“ und das 
„Fette-Reifen-Rennen“.

Der 17,3 Kilometer lange Rundkurs, mit 
Start und Ziel auf der Promenadenstraße 
in Höhe des Hotels „Burghof“, führt über 
Kunnerwitz, Jauernick, Friedersdorf, Pfaf-
fendorf, Schlauroth, die Schlaurother Stra-
ße, den Grenzweg, die Grundstraße und 
die Promenadenstraße wieder zum Hotel 
„Burghof“.

Eckdaten der Rennen:
Masters-3 Start:   9:30 Uhr 5 Runden 
=   86,5 km
Masters-4 Start:   9:35 Uhr 3 Runden 
=   51,9 km

Fette-Reifen-
Rennen Start:   9:35 Uhr
ca. 1,8 km
Masters-2 Start: 12:15 Uhr 7 Runden 
= 121,1 km
Jedermann-
Rennen Start: 12:47 Uhr 3 Runden 
=   51,9 km

Das „Fette-Reifen-Rennen“ ist für Kinder 
im Alter von 6 bis 12 Jahren. Der Start ist 
auf dem Grenzweg Ecke Grundstraße um 
9:35 Uhr. Ziel ist am Hotel „Burghof“ auf 
der Promenadenstraße. Der Start erfolgt 
gemeinsam, die Altersklassen 6/7 Jahre, 
8 bis 10 Jahre sowie 11/12 Jahre werden 
aber getrennt gewertet.
Eine Meldung ist per E-Mail: radsport-
goerlitz@freenet.de oder bis 9:15 Uhr 
am Start auf dem Grenzweg Ecke Grund-
straße möglich. Hier erhalten alle Teilneh-
mer auch ihre Startnummer. Es wird kein 
Startgeld erhoben. Achtung: Es besteht 
Helmpflicht und die Reifenstärke von min-
destens 30 Millimeter ist zu beachten!

Das „Jedermann-Rennen“ für Frau und 
Mann ist ein weiterer Wettbewerb. Sport-
lich interessierte Radfahrerinnen und Rad-
fahrer können hier Radrenn-Atmosphäre 

schnuppern. Es gehört, wie auch die Jah-
re zuvor, zur Rennserie des Lausitz-Cup`s 
und ist dessen sechster Lauf. Hier wird 
um 12:47 Uhr am Hotel „Burghof“ auf der 
Promenadenstraße gestartet. Alle Alters-
klassen starten gemeinsam mit getrennter 
Wertung für Sportler bis 40 Jahre, über  
40 Jahre und über 50 Jahre. Bei den Frau-
en erfolgt nur eine Wertung. Minderjährige 
müssen einer Teilnahmebestätigung der 
Eltern vorlegen. Meldungen können erfol-
gen unter www.lausitzcup.de oder bis eine 
Stunde vor dem Start. Die Startgebühr 
beträgt 25 Euro plus 10 Euro Kaution für 
den Transponder für die Zeitmessung. Es 
besteht Helmpflicht.
Kraftfahrer werden gebeten, sich rechtzeitig 
auf Verkehrseinschränkungen einzustellen.

Die Regionalbus Oberlausitz GmbH infor-
miert über die Fahrten auf der Linie 146. 
Da diese nur Rufbusfahrten sind, werden 
diese bis zum Nachmittag ausfallen. Die 
Fahrt ab 16:30 Uhr wird als Angebot auf-
recht erhalten.

Oberbürgermeister Siegfried Deinege 
wird als Schirmherr den Startschuss ge-
ben sowie die Siegerehrung der Kinder 
übernehmen.

Radsportfest um unseren „Hausberg“

Junge, motivierte  
Damen-Mannschaft sucht 

Volleyball-Trainer/-in

Werde Trainer/-in der Damenmann-
schaft vom TSV Kunnersdorf e. V. und 
kämpfe mit uns um einen Tabellenplatz 
in der Bezirksliga Ost.

Wir (8 bis 10 Damen) trainieren zwei-
mal wöchentlich in Ebersbach (Schöp-
stal)
und wünschen uns:
- einen umgänglichen Menschen und 

durchsetzungsfähigen Motivator, 
der uns mit taktischem Verständnis 
zum Erfolg führen kann

- Spaß am Volleyball und attraktive 
Trainingsplanung

Wenn Du Interesse hast, dann melde 
dich bitte bei Sandra Slavik (E-Mail: 
sandra.slavik@web.de).



Ausgabe 13/2013 - Seite 25 Sportsplitter

Vom 21.06.2013 bis 23.06.2013 ist es nun 
wieder so weit: Die „Skoda-Klische-Masters 
2013“, das Dreinationenturnier des NFV 09 
geht in die dritte Runde.
Dieses Mal gehen insgesamt 54 Mann-
schaften in den Altersklassen der G-, F-, 
E- und D-Junioren an Start. Dieses Drei- 
nationenturnier des NFV Gelb Weiß Görlitz 09  
steht für länderübergreifende Integration 
durch Sport und möchte Jugendliche im 
Dreiländereck zusammenführen. Unter der 
Schirmherrschaft des NFV 09 mit freundlicher 
Unterstützung des „Skoda Autohauses Kli-
sche“ in Görlitz, ist dieser Jugendevent schon 
zur Tradition in Görlitz geworden und lockte 
bisher schon über 100 Mannschaften an.
Nach dem Auftritt einer Tanzgruppe eröffnen 
am Freitag, dem 21.06.2013, um 17:00 Uhr, 
die Bambinis (U7) das Turnier. Auf drei Fel-
dern kämpfen zehn Teams um den begehrten 
Pokal. Am Sonnabend, dem 22.06.2013, tre-
ten vormittags die Spieler der F- und nachmit-
tags die Spieler der E-Junioren (U9 und U11) 
gegeneinander an.
Am Abend des 22.06.2013, um 19:30 Uhr, 
gibt es dann eine große Abendveranstaltung 
für alle Sportler, Fußballfreunde, Gäste und 
Sponsoren. Hierzu sind alle recht herzlich 
eingeladen. Während sich die Kleinen in einer 

Hüpfburg austoben oder am Feuer Knüppel-
kuchen backen, können die Erwachsenen bei 
guter Musik und leckerem Essen die Ergeb-
nisse der Spieltage auswerten.
Am Sonntag, dem 23.06.2013, messen ab 
10:00 Uhr, die D-Junioren (U13) ihr fußbal-
lerisches Können miteinander. Hierbei wird 
auch die Mannschaft mit dem weitesten An-
fahrtsweg, die Fußballakademie Blansko bei 
Prag, zum Turnier begrüßt werden. Neben 

der Siegermannschaft werden auch wieder 
der beste Torschütze und der beste Torwart 
ausgezeichnet. Außerdem wird in jeder Alters-
klasse ein All-Star-Team gekürt. Alle weiteren 
Informationen zum Turnier erhalten sie unter 
www.skoda-klische-masters.de bzw. auf Fa-
cebook.
„Wir würden uns über zahlreiche fußballbe-
geisterte Gäste sehr sehr freuen“, so Turnier-
organisator Benjamin Adam.

Dreinationenturnier des NFV 09 geht in die dritte Runde

Foto: Verein

... diesem Motto folgend, trafen sich die 
Mitglieder der Görlitzer Schützengilde 
1377 e. V. zu ihrem traditionellen Königs-
schießen. Und wieder einmal musste die 
elektronische Auswertungsmaschine die 
Besten ermitteln. Nur der sogenannte Tei-
ler bei einer geschossenen 10,6 entschied 
bei den Königen für Klaus Adler vor Ralf 
Schäfer, welcher auch eine 10,6 schoss. 
Selbst der Drittplatzierte, Jan Horschig, 
war nur knapp mit einer 10,5 dahinter. 
Renate Funk heißt die neue Schützen-
königin, welche sich vor Birgit Menzel 
und Julia Marschalleck durchsetzte. Bei 
den Ringkönigen heißt das neue Königs-
paar Birgit Menzel und Michael Weise. Im 
Kampf um die Ritterwürden setzte sich 
beim Großkaliberrevolver Norbert Jentsch 
mit dem maximalen Traumergebnis von 
50 Ringen eindeutig durch. Ein bereits 
„gestandener“ Ritter namens Christian 
Ritter kann sich auch für ein weiteres Jahr 
Ritter im Vorderladerschießen nennen. 
Ebenfalls sehr knapp ging es bei der Dis-
ziplin Luftgewehr zu. Hier entschied das 
Regelwerk des Vereins für den neuen Rit-

ter Frank Bernd, da die 4 Erstplatzierten 
die gleiche Ringzahl geschossen hatten.
Das Volks- und Bürgerschießen steht als 
nächstes großes Ereignis ins Haus. Vom 
15. bis 17. August 2013 lädt der Verein 

wieder alle Görlitzer und Gäste der Stadt 
auf seine Schießsportanlage in Görlitz-
Weinhübel ein, um den Stadtkönig und die 
Stadtkönigin zu ermitteln.
www.goerlitzer-schuetzengilde.de

Schützenkönig möchte ich einmal sein ...

Foto: Verein
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Häusliche Krankenpflege
und Seniorenbetreuung

BS Hauskrankenpflege GmbH
Jakobstraße 6 · Görlitz

(0 35 81) 30 49 22

ORTHOPÄDIE - SCHUHTECHNIK e.G.
Meisterbetrieb · Lieferant aller Krankenkassen
Jakobstraße 12 · 02826 Görlitz · (0 35 81) 40 63 56 · Fax 40 73 83

Sie erreichen uns in Görlitz: Mo - Do 9 - 18 Uhr, Fr 9 - 16 Uhr

seit 1958

Die Stadt Görlitz und der Seniorenrat gratulieren den folgenden Altersjubilaren  
herzlich zum Geburtstag

18.06.
Schwalm, Heinz 91. Geburtstag
Sitte, Horst 90. Geburtstag
Lange, Dietrich 80. Geburtstag
Dettlaff, Edmund 75. Geburtstag
Giesler, Susanne 75. Geburtstag
Hrynczuk, Karl-Heinz 70. Geburtstag
Kondziela, Bernhard 70. Geburtstag
Walter, Inge 70. Geburtstag
19.06.
Young, Emma 90. Geburtstag
Schmidt, Harry 85. Geburtstag
Schütze, Elfriede 85. Geburtstag
Ulbricht, Brigitte 80. Geburtstag
Dubberke, Kurt 75. Geburtstag
Heider, Regine 75. Geburtstag
Bürger, Barbara 70. Geburtstag
Kleemann, Renate 70. Geburtstag
20.06.
Biedermann, Marianne 93. Geburtstag
Dittmar, Hildegard 80. Geburtstag
Hackbeil, Horst 75. Geburtstag
Kastner, Ingeborg 75. Geburtstag
Plußsollner, Dieter 75. Geburtstag
Rieck, Marianne 75. Geburtstag
Wiesner, Hartmut 75. Geburtstag
Bertram, Barbara 70. Geburtstag
Gröger, Bärbel 70. Geburtstag
Strenger, Norbert 70. Geburtstag
21.06.
Kleiber, Annerose 93. Geburtstag
Kauer, Heinz 91. Geburtstag
Scholze, Hans 91. Geburtstag
Günther, Margarete 75. Geburtstag
Nolte, Antje 75. Geburtstag
22.06.
Gnatzy, Christa 98. Geburtstag
Scholze, Irmgard 80. Geburtstag
Elßner, Günter 75. Geburtstag
Golldamm, Erika 75. Geburtstag
Siegert, Theresia 75. Geburtstag
Smiletzki, Werner 75. Geburtstag
Gründer, Reinhard 70. Geburtstag
23.06.
Franke, Waltraud 80. Geburtstag
Lippe, Dieter 80. Geburtstag

Bänsch, Renate 75. Geburtstag
Zahn, Klaus-Peter 70. Geburtstag
24.06.
Hauer, Eva 93. Geburtstag
Kilian, Johanna 91. Geburtstag
Neumann, Ilse 85. Geburtstag
Kowalik, Janine 75. Geburtstag
Heinrich, Gerhard 70. Geburtstag
25.06.
Young, Rudolf 91. Geburtstag
Altmann, Johanna 85. Geburtstag
Melchior, Edeltraud 80. Geburtstag
Adler, Klaus Dietmar 75. Geburtstag
Dr. Klammt, Elisabeth 75. Geburtstag
Guttke, Gerd 75. Geburtstag
Handrick, Wolfgang 75. Geburtstag
Ressel, Edith 75. Geburtstag
Riedel, Irene 75. Geburtstag
Walter, Georg 75. Geburtstag
Körner, Lore 70. Geburtstag
26.06.
Otto, Gerda 92. Geburtstag
Mendzigall, Ingrid 75. Geburtstag
Pahl, Waltraud 75. Geburtstag
Weiß, Susanne 75. Geburtstag
Ellger, Ingeborg 70. Geburtstag
27.06.
Adolph, Ursula 94. Geburtstag
Ecke, Charlotte 80. Geburtstag
Klose, Eva 80. Geburtstag
Wiesenhütter, Herta 80. Geburtstag
Czok, Manfred 75. Geburtstag
28.06.
Jeremias, Lieselotte 80. Geburtstag
Trapp, Brigitte 80. Geburtstag
König, Renate 75. Geburtstag
Wenzel, Franz 75. Geburtstag
Juwig, Hannelore 70. Geburtstag
Paul, Waltraut 70. Geburtstag
29.06.
Kühn, Hildegard 85. Geburtstag
Scholze, Ursula 85. Geburtstag
Geppert, Erna 80. Geburtstag
Melzig, Heinz 80. Geburtstag
Albrecht, Renate 75. Geburtstag
Nischwitz, Lieselotte 75. Geburtstag

Oschee, Renate 70. Geburtstag
Thaele, Peter 70. Geburtstag
30.06.
Koppius, Erich 99. Geburtstag
Schulz, Erika 85. Geburtstag
Iffländer, Charlotte 80. Geburtstag
Kausche, Georg 80. Geburtstag
Lindner, Elfriede 80. Geburtstag
Müller, Klaus 80. Geburtstag
Drechsel, Fritz 75. Geburtstag
Leschmann, Margot 75. Geburtstag
Roßmy, Regina 70. Geburtstag
01.07.
Rennhack, Georg 94. Geburtstag
Knoll, Maria 85. Geburtstag
Eichhorn, Horst 80. Geburtstag
Scheiner,  Evelyne 80. Geburtstag
Fleischer, Dieter 75. Geburtstag
Zeißig, Ekkehard 75. Geburtstag
Blaschke, Sigrid 70. Geburtstag
Günzel, Sabine 70. Geburtstag
König, Bärbel 70. Geburtstag
Langer, Ulf 70. Geburtstag
Reichelt, Klaus-Peter 70. Geburtstag
Schulz, Hans-Helmut 70. Geburtstag
02.07.
Neumann, Liesbeth 80. Geburtstag
Dienel, Jürgen 75. Geburtstag
Gottenbusch, Dieter 75. Geburtstag
Henoch, Marianne 75. Geburtstag
Meyer, Arno 75. Geburtstag
Schneider, Helga 75. Geburtstag
Schröter, Gerda 70. Geburtstag

Bitte beachten Sie, dass in dieser Lis-
te nur Altersjubilare veröffentlicht wer-
den, die mit ihrem privaten Wohnsitz in 
Görlitz gemeldet sind.

Dies gilt gemäß § 33 Absatz 4 des 
Sächsischen Meldegesetzes nicht für 
Personen, die für eine Adresse ge-
meldet sind, auf der sich ein Kranken-
haus, Pflegeheim oder eine ähnliche 
Einrichtung befindet.

Anzeigen
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Apotheken-Notdienste

Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr sind über den Notruf 112 zu erreichen. Der kassenärztliche Notfalldienst (dringender 
Hausbesuch) und der Krankentransport sind telefonisch über die Leitstelle unter der Nummer 406776 oder 406777 erreich-
bar. Für die Anmeldung eines Krankentransportes (kein Notfall) wählen Sie bitte die bundeseinheitliche Rufnummer 19222.

Tag Datum Dienst habende Apotheke Telefon
Dienstag 18.06.2013 Paracelsus-Apotheke, Bismarckstraße 2 406752
Mittwoch 19.06.2013 Fortuna-Apotheke, Reichenbacher Straße 19 4220-0
Donnerstag 20.06.2013 Carolus Apotheke, Carolusstraße 214 704996
Freitag 21.06.2013 Sonnen-Apotheke, Gersdorfstraße 17 und 314050
  Stadt-Apotheke Ostritz, von-Schmitt-Straße 7 035823/86568
Samstag 22.06.2013 Demiani-Apotheke im CityCenter Frauentor 412080
Sonntag 23.06.2013 Robert-Koch-Apotheke, Zittauer Straße 144 850525
Montag 24.06.2013 Engel-Apotheke, Berliner Straße 48 764686
Dienstag 25.06.2013 Marktkauf-Apotheke, Nieskyer Straße 100 7658-0
Mittwoch 26.06.2013  Rosen-Apotheke, Lausitzer Straße 20 312755
Donnerstag 27.06.2013 Hirsch-Apotheke, Postplatz 13 406496
Freitag 28.06.2013 Bären-Apotheke, An der Frauenkirche 2 3851-0
Samstag 29.06.2013 Humboldt-Apotheke, Demianiplatz 56 (Busbahnhof)  382210
Sonntag 30.06.2013 Kronen-Apotheke, Biesnitzer Straße 77a 407226
Montag 01.07.2013 Linden-Apotheke, Reichenbacher Straße 106 736087
Dienstag 02.07.2013 Neue Apotheke Görlitz, James-von-Moltke-Straße 6 421140

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst  
vom 18. Juni bis 2. Juli 2013

(außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Tierarztpraxen 
- Konsultation nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung)

18.06. - 21.06.2013
Dr. I. Papadopulos, Görlitz, Rauschwalder Straße 34
Telefon: 03581 316223 oder 0171 3252916

21.06. - 28.06.2013
Dr. H. Thomas, Görlitz, Promenadenstraße 45
Telefon: 03581 405229 oder 0160 6366818
DVM F. Ender, Vierkirchen-Tetta, Dorfstraße 21 b
Telefon: 035876 45510 oder 0171 24 65433

28.06. - 02.07.2013
TA M. Barth, Görlitz, Seidenberger Straße 36
Telefon: 03581 851011 oder 0172 3518288
TÄ J. Kipke, Vierkirchen-Tetta, Dorfstraße 21 b
Telefon: 035876 46937 oder 0151 16612948

Suchdienst DRK Kreisverband Görlitz

Über 300 Anträge sind in den letzten Jahren vom Such-
dienst des Deutschen Roten Kreuzes e. V. bearbeitet 
worden. Suchen auch Sie Angehörige, welche im Zweiten 
Weltkrieg vermisst worden sind? Der Suchdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes hilft Ihnen gern.

Die Sprechzeit von Ingo Ulrich, Leiter des Suchdienstes im 
DRK, ist jeden ersten Donnerstag im Monat, in der Zeit von 
14:00 bis 17:00 Uhr im DRK auf der Lausitzer Straße 9.

nächster Termin: 4. Juli 2013
Kontakt:  Deutsches Rotes Kreuz
 Kreisverband Görlitz Stadt und Land e. V.
 KAB (Suchstelle)/Suchdienst
 Ostring 59
 02828 Görlitz
 Telefon 03581 362410/-453

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 1500 vorrätigen hochwertigen neuen Brautkleidern beka
deutscher und internationaler Markenhersteller zum Outlet-Festpreis. Große Auswahl an passendem Z
hör, Festmode und Anzügen.

Über 1500 neueBrautkleider je 298 €

www.Brautmode-Discount.de
Für einen Anprobetermin erreichen Sie uns unter:

035 91/318 99 09 oder 0163/814 59 65
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Der nächste Kurs „Lebensrettende So-
fortmaßnahmen für Führerscheinbewer-
ber“ des Arbeiter-Samariter-Bundes 
findet am 06.07.2013, 08:00 Uhr im Un-
tergeschoss des ASB-Seniorenzentrums 
Rauschwalde, Grenzweg 8 statt. Für 
Rückfragen und Anmeldungen steht Ihnen 
Jens Seifert unter den Telefonnummern: 
03581 735-105 oder-102 oder per E-Mail: 
j.seifert@asb-gr.de zur Verfügung.

Die Görlitzer Malteser führen die nächs-
te Lebensrettende Sofortmaßnahme für 
Führerscheinbewerber am 07.09.2013 
von 08:00 bis 14:30 Uhr auf dem Mühl-
weg 3 in Görlitz durch. Anmeldungen je-
weils erbeten über Telefon 03581 480021.
E-Mail: karin.meschter-dunger@malteser.
org

Das Deutsche Rote Kreuz führt den 
nächsten Kurs für Führerscheinbewerber 
der Klassen A und B (PKW) „Lebensret-
tende Sofortmaßnahmen“ am 29.06.2013 
von 08:00 bis 14:30 Uhr in den DRK-
Ausbildungsräumen Ostring 59 durch. 
Weitere Informationen und Anmeldungen: 
Katrin Dschjedzik, Telefon 03581 362452, 
E-Mail: ausbildung@drk-goerlitz.de

Erste-Hilfe-Grundkurs (EH)
Der nächste Erste-Hilfe-Grundkurs (für 
LKW und Betriebliche Ersthelfer) fin-
det am 25./26.06.2013 von 08:00 bis  

14:30 Uhr in den Ausbildungsräumen des 
DRK, Ostring 59 statt. Weitere Informatio-
nen und Anmeldungen: Katrin Dschjedzik, 
Telefon 03581 362452, E-Mail: ausbil-
dung@drk-goerlitz.de

Die Görlitzer Malteser führen die nächs-
te Erste-Hilfe-Ausbildung (16 UE) vom 
07.10. bis 08.10.2013 von 08:00 bis 
14:30 Uhr auf dem Mühlweg 3 in Görlitz 
durch.
Anmeldungen jeweils erbeten über Tele-
fon 03581 480021, E-Mail: karin.mesch-
ter-dunger@malteser.org

Erste-Hilfe-Lehrgang (EH)
Der nächste Erste-Hilfe-Lehrgang (16 Un-
terrichtsstunden mit je acht Unterrichts-
stunden pro Tag) des Arbeiter-Samariter-
Bundes findet am 23.07. und 24.07.2013 
statt. Beginn ist jeweils um 08:00 Uhr 
im ASB-Schulungsraum, Grenzweg 8 in 
Görlitz. Zielgruppen sind Ersthelfer über 
den Berufsgenossenschaft-/Unfallkasse-
Grundlehrgang, Anwärter für den LKW-
Führerschein, Boots- und Flugschein, 
Gruppenleiter, Jugendleiter, Übungsleiter 
sowie im Rahmen von Ausbildung und 
Studium.

Weitere Informationen und Anmeldung 
bitte über: Jens Seifert, Telefon: 03581 
735105 oder -102, E-Mail: j.seifert@asb-
gr.de

Erste-Hilfe-Training (EHT)
Das nächste Erste Hilfe Training für Be-
triebliche Ersthelfer zur Auffrischung nach 
zwei Jahren wird an folgenden Tagen 
durchgeführt: 18.06., 21.06., 22.06., 28.06., 
02.07.2013 jeweils von 08:00 bis 14:30 Uhr 
in den Ausbildungsräumen des DRK, Ostring 
59. Weitere Informationen und Anmel-
dungen: Katrin Dschjedzik, Telefon 03581 
362452, E-Mail: ausbildung@drk-goerlitz.de. 
Diese Kurse werden auch an Wunschtermi-
nen in Unternehmen durchgeführt, auch am 
Wochenende (mind. 10 Teilnehmer)

Erste-Hilfe-Training (EHT)
Der Arbeiter-Samariter-Bund führt den 
nächsten Lehrgang Erste-Hilfe-Training 
(acht Unterrichtsstunden) am 27.06.2013 
durch. Beginn ist um 08:00 Uhr im ASB-
Schulungsraum, Grenzweg 8 in Görlitz. 
Zielgruppen sind Ersthelfer (Berufsgenos-
senschaft/Unfallkasse) zur Auffrischung 
nach zwei Jahren.
Weitere Informationen und Anmeldung 
bitte über: Jens Seifert, Telefon: 03581 
735105 oder -102, E-Mail: j.seifert@asb-gr.de

Die Görlitzer Malteser führen das 
nächste Erste-Hilfe-Training (8 UE) am 
11.10.2013 von 08:00 bis 14:30 Uhr auf 
dem Mühlweg 3 in Görlitz durch.
Anmeldungen jeweils erbeten über Tele-
fon 03581 480021, E-Mail: karin.mesch-
ter-dunger@malteser.org

Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort

Straßenreinigung

Bitte beachten Sie die verkehrsrechtliche 
Anordnung zur Freilassung der benötigten 
Flächen auf der Fahrbahn zur Grundreini-
gung für die Kehrmaschine. Am jeweiligen 
Kehrtag gilt auf den genannten Straßen 
in der Zeit von 7:00 bis 13:00 Uhr Halte-
verbot. Entsprechende Hinweisschilder 
werden rechtzeitig vor dem Kehrtermin 
aufgestellt.

Achtung!
Änderungen sind kurzfristig möglich. Bitte 
beachten Sie die Beschilderung auf den 
Straßen. Im Anschluss an die Straßen-
reinigung erfolgt noch die Reinigung der 
Straßeneinläufe. Diese dürfen nicht zuge-
stellt werden.

Wöchentliche Reinigung in den Reini-
gungsklassen 1 und 5

Montag
Berliner Straße, Marienplatz, Steinstraße, 
Postplatz, Struvestraße

Mittwoch
Berliner Straße, Marienplatz, Salomonstraße 
(verkehrsberuhigter Bereich), Schulstraße 
(Fußgängerbereich), An der Frauenkirche

Donnerstag
Untermarkt, Bei der Peterskirche, Gott-
fried-Kiesow-Platz, Brüderstraße (einschl. 
Fläche um Brunnen Obermarkt)

Freitag
Berliner Straße, Marienplatz, Peterstraße, 
Neißstraße, Bahnhofsvorplatz (Fußgän-
gerbereich), Annengasse

Dienstag, 18.06.13
Bahnhofsvorplatz, Nonnenstraße, Am 
Hirschwinkel, Am Stockborn, Klosterplatz, 
Bismarckstraße, Dr.-Kahlbaum-Allee, 
Obermarkt (ohne innere Parkplätze)

Mittwoch, 19.06.13
Breite Straße, Pontestraße (rechts von 
Christoph-Lüders-Straße), Christoph-Lü-

ders-Straße, Krölstraße, Dr.-Friedrichs-
Straße, Hospitalstraße, Wilhelmsplatz

Donnerstag, 20.06.13
Pontestraße (links von Christoph-Lüders-
Straße), Jakobstraße (rechts von Bahn-
hofstraße), Elisabethstraße (oberer Teil), 
Klosterstraße, Joliot-Curie-Straße, Demi-
aniplatz, Otto-Buchwitz-Platz, Platz des 
17. Juni, Berzdorfer Straße

Freitag, 21.06.13
Jakobstraße (links von Bahnhofstraße), 
Elisabethstraße (unterer Teil), Mühlweg 
(zwischen Schützenstraße und James-
von-Moltke-Straße), Am Stadtpark, 
James-von-Moltke-Straße, Schillerstraße, 
Jakobstunnel, Promenadenstraße

Montag, 24.06.13
Bahnhofstraße (zwischen Brautwiesen-
platz und Schillerstraße), Luisenstraße, 
Zeppelinstraße, Brautwiesenplatz, Cottbu-
ser Straße, Rauschwalder Straße (rechts 
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von Cottbuser Straße), Brautwiesenstra-
ße (rechts von Rauschwalder Straße)

Mittwoch, 26.06.13
Rauschwalder Straße (links von Cottbuser 
Straße), Brautwiesenstraße (rechts von 
Brautwiesenplatz), Am Brautwiesentun-

nel, Biesnitzer Straße (rechts von Zittauer 
Straße), Zittauer Straße

Donnerstag, 27.06.13
Biesnitzer Straße (links von Zittauer Stra-
ße), Goethestraße, Wiesbadener Straße, 
Friesenstraße (zwischen Karl-Eichler-

Straße und Promenadenstraße), Block-
hausstraße

Montag, 01.07.13
Frauenburgstraße, Büchtemannstraße, 
Kamenzer Straße, Heinrich-Heine-Straße

Obermarkt 15
03581/47360

Unsere Leistungen für Sie:

Andenken wie in Stein gemeißelt
Heute wie früher symbolisieren Grabsteine das Andenken an ei-
nen Verstorbenen. Auf diesem sichtbaren Element erinnern der
Name des Toten sowie Geburts-/Todesdatum und häufig ein religi-
öser Spruch Freunde, Verwandte und Bekannte an die gemeinsame
Vergangenheit. Auch philosophische oder ethische Sprüche sind
üblich, die neben der tiefen Trauer im Idealfall auch etwas Hoff-
nung und Zuversicht ausdrücken. Während sich Grabsteine in frü-
heren Zeiten sehr glichen, sind diese Naturprodukte heute zuwei-
len richtige Kunstwerke und in vielerlei Formen und Farbgebungen
erhältlich. Steinmetzbetriebe in der Nähe fertigen Grabsteine aus
jedwedem Material an und bringen die entsprechenden Sprüche
und Angaben auf dem Stein an. Ein guter Steinmetz ist Fachmann
und Künstler in persona. Bitten Sie ihn um Hilfe und lassen Sie sich
beraten, denn er weiß sicher Rat.

- Anzeige -

Trauerkarten schreiben
Eine Trauerkarte ist eine individuelle Möglichkeit, die eigene An-
teilnahme am Tod eines Menschen auszudrücken. Trauerkarten
werden an die nächsten Angehörigen verschickt, um ihnen zu zei-
gen, dass sie in der Zeit der Trauer nicht allein sind. Diese Karten
beinhalten nur einen kurzen Text, während Trauerbriefe eine aus-
führliche Variante der Anteilnahme darstellen. Wer keinen eigenen
Text formulieren möchte, der kann auch eine Passage aus einem
religiösen oder weltlichen Text zitieren, der die eigenen Gefühle
besonders gut wiedergibt. In einer Trauerkarte können tröstende
Worte gefunden und den trauernden Angehörigen Hilfe angeboten
werden. So erhalten Angehörige den nötigen Freiraum, selbst zu
entscheiden, ob sie das Hilfs-angebot in Anspruch nehmen oder
lieber Abstand suchen möchten, um sich neu zu orientieren.

Quelle: www.bestattungen.de

- Anzeige -

Geeigneter, würdevoller Rahmen
Es ist ein alter Brauch und auch heute noch üblich, unmittelbar
nach der Beisetzung die Trauergemeinde zum Beerdigungskaffee
bei dezenter Bewirtung einzuladen. Dazu benötigt man selbstver-
ständlich eine geeignete Räumlichkeit, die passend zu dem Anlass
mit Trauerpflanzen geschmückt ist. Außerdem sollte für Verwandte,
Freunde oder Kollegen die technische Möglichkeit vorhanden sein,
an die Trauergemeinde ein paar Worte richten zu können. Also
sollte die Räumlichkeit über eine Verstärkeranlage mit geeignetem
Mikrofon verfügen. In der Regel werden Kaffee und Kuchen sowie
belegte Brötchen gereicht zur Bewirtung. Lassen Sie sich von den
gastronomischen Betrieben der Umgebung ein Angebot machen
und begehen Sie ein würdevolles Gedenken im Kreis der Trauern-
den.

- Anzeige -
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